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Felix von Cube

Schule zwischen Gott und Marx

Konfessionelle Lernziele in einer pluralistischen Gesellschaft

Noä  nie war die Politisierung der Schule so 
offenkundig wie heute. Der Streit um die Rah-
menrichtlinien in Hessen, aber auch in Berlin, 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder Bremen, 
geht seit Jahren durch Presse, Funk und Fern-
sehen. Konservative Gruppen werfen den 
Richtlinien vor, sie seien sozialistisch, marxi-
stisch, antikapitalistisch, systemzersetzend. 
Vertreter der neuen Lernziele hingegen be-
haupten, daß durch ihre Richtlinien die Forde-
rungen des Grundgesetzes überhaupt erst ver-
wirklicht würden: Die Lernziele seien auf die 
Verwirklichung des mündigen Menschen in 
unserer Demokratie gerichtet.

Ich meine, daß der Lernzielstreit, der sich durch 
alle Fächer und durch sämtliche politischen 
Gruppen hindurchzieht, auf der falschen Ebene 
ausgefochten wird. Gewiß ist es das gute Recht 
konservativer Kreise, den Richtlinien vorzu-
werfen, sie seien marxistisch; die Kritiker die-
ses Lagers sollten jedoch nicht vergessen, daß 
in den meisten Bundesländern als oberste Er-
ziehungsziele „Ehrfurcht vor Gott" oder „Er-
füllung des christlichen Sittengesetzes" stehen, 
und zwar nicht nur in den Richtlinien, sondern 
im Gesetz!

Es geht doch offenbar darum, daß heute marxi-
stisch orientierte Kräfte dieselben Rechte und 
dieselben Privilegien für sich in Anspruch neh-
men, die sich die konservativen schon vor 
Jahrzehnten genommen haben.

Heute, wo der Wertepluralismus unserer Ge-
sellschaft immer deutlicher in Erscheinung tritt, 
und wo die unterschiedlichen politischen Grup-
pen versuchen, ihren Einfluß möglichst früh in 
der Schule wirksam werden zu lassen, muß das 
Problem der konfessionellen Lernziele — kon-
fessionell im weitesten Sinne! — grundsätz-
lich geregelt werden. Schließlich handelt es 
sich bei der Setzung von Lernzielen nicht um 
politische Werbung, die sich an mündige Men-
schen wendet, Menschen, die selbst urteilen 
und entscheiden können, es handelt sich viel-

mehr um die frühzeitige Verinnerlichung be-
stimmter Werte bei Kindern und Jugendlichen.

Sollen spezielle politische oder weltanschau-
liche Gruppen unserer pluralistischen Gesell-
schaft das Recht haben, ihre Wertvorstellungen 
in der Schule verbindlich zu machen? Sollte sich 
die staatliche Schule überhaupt jeder Gesin-
nungsbildung enthalten oder sollten nur die 
grundgesetzlichen Normen und Werte verbind-
lich gemacht werden?

Der Lernzielstreit betrifft alle Bürger unserer 
Gesellschaft, nicht nur die jeweiligen Eltern 
oder Schüler, und muß daher in aller Breite

und mit allen Konsequenzen offengelegt und 
diskutiert werden.

Zur Diskussion des Lernzielstreites und zum 
Zwecke einer eventuellen Regelung seien vier 
Fragen aufgeworfen, die ich dann im einzelnen 
zu beantworten versuche.

1. Welche politischen Absichten lassen sich 
hinter den einzelnen Zielen und Inhalten der 
Lernzielkataloge erkennen?

2. Wie kam es zu der scharfen Kontroverse? 
Warum hat der Streit um die Lernziele erst 
1970 begonnen und nicht schon 1950 oder 1960?

3. Warum hat die Erziehungswissenschaft den 
Streit nicht längst entschieden?
Werden nicht seit Jahren wissenschaftliche 
Experten bemüht? Gibt es nicht bereits eine 
aufwendige Curriculumforschung?



4. Gibt es eine politische oder rechtliche Lö-
sung des Lernzielkonflikts? Handelt es sich 
dabei um eine einmalige Entscheidung oder 
um die laufende Regelung eines fortdauernden 
Konflikts?

Ich meine, daß diese Fragen bis jetzt nicht hin-
reichend beantwortet wurden. Es besteht viel-
mehr eine erhebliche Unklarheit über die wirk-
lichen Hintergründe des Lernzielstreits und 
über die Möglichkeiten seiner Regelung.

Um die erste Frage — worum es im Lernziel-
streit überhaupt geht — beantworten zu kön-
nen, möchte ich zunächst einige Beispiele von 
neuen Lernzielen nennen. Dabei kommt es im 
Augenblick weniger auf den Inhalt dieser Ziele 
an, als vielmehr auf die Tatsache, daß die je-
weiligen Inhalte sehr unterschiedlich bewertet 
werden.
Ich selbst werde mich hier einer Stellungnahme 
enthalten, damit der Streit um die Lernziele 
möglichst deutlich vor Augen tritt.
Ein erstes Beispiel entnehme ich dem Lernziel-
bereich „Schichtgebundene Sozialformen in der 
Familie" aus den hessischen Rahmenrichtlinien. 
Ich verwende dabei die erste Fassung dieser 
Richtlinien, da hier die politischen Absichten 
noch unverfälscht, d. h. ohne erzwungene Kom-
promisse, zum Ausdruck gebracht werden.

Unter dem Thema Familie wird in den Rah-
menrichtlinien die Ansicht vertreten, daß der 
Schüler nicht meinen solle, die Eltern könnten 
sich — insbesondere in Konfliktfällen — nach 
eigenem Willen entscheiden. Ihr Verhalten sei 
vielmehr sozial determiniert. Wörtlich heißt 
es: „. . . die Einsicht in die Abhängigkeit der 
Situation innerhalb der Familie von der Be-
rufsstellung der Eltern, ihrer sozialen Her-
kunft, von Wertvorstellungen, die in der Zeit, 
in der die Eltern selbst aufwuchsen, als ver-
bindlich galten, bietet eine Möglichkeit, unmit-
telbar erfahrene Anforderungen distanzierter 
zu beurteilen und ihnen dann mehr Verständ-
nis entgegenzubringen."
Dazu schreibt Hanna-Renate Laurien, Staats-
sekretärin im Kultusministerium des Nachbar-
landes Rheinland-Pfalz: „Dies steht im Ab-
schnitt für die Dreizehn- und Vierzehnjährigen 
und macht aus Kindern offenbar verstehende 
Richter der sozial gebundenen Eltern. Von 
Liebe, von Gefühl reden wir nicht, das ist doch 
nur ein repressives Relikt kapitalistischer 
Zeiten.“
Frau Laurien beanstandet insbesondere die 
Fragen, die unter der Rubrik „Unterrichtsprak-

tische Hinweise" zu finden sind. Hier liest man 
unter anderem:

„Wer dominiert in der Familie?
In welchen Aktionsformen äußert sich diese 
Dominanz?
Wie ist der Kontakt zwischen Eltern und Kin-
dern? (Mahlzeiten, abends, tagsüber, am 
Wochenende, in den Ferien)

Wie verhalten sich die Eltern untereinander?
(Formen des Konfliktaustrags, Anlässe für 
Streit, welche Rolle spielt dabei Alkohol . . .)

Wie wirkt sich die Situation' am Arbeitsplatz 
auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kin-
dern aus? (Feierabendaggression, Schlafge-
wohnheiten z. B. bei Schichtarbeit)"

Nach Frau Laurien handelt es sich hier um 
einen gezielten Einbruch in die Privatsphäre — 
auch wenn dies von den Autoren der Richt-
linien bestritten wird.

Schärfer noch lehnen die Gutachter des hes-
sischen Elternvereins die angeführten Lern-
ziele ab. „Solche polit-pädagogischen Eingriffe 
in die Elternbeziehung waren bisher nur von 
den Nationalsozialisten und den Kommunisten 
bekannt."
Betrachten wir ein zweites Beispiel kontrover-
ser Vorstellungen: den Lernzielbereich Wirt-
schaft aus den hessischen Rahmenrichtlinien. 
Als Lernziel steht hier unter anderem: „Die 
Schüler sollen lernen, den eigenen Standort 
in wirtschaftlichen Auseinandersetzungen zu 
bestimmen und prüfen, inwieweit über die So-
lidarisierung mit gleichermaßen Betroffenen 
eine Chance zur Interessenwahrnehmung be-
steht (z. B. Gewerkschaften)."
Dazu noch einmal Frau Laurien: „Schule als 
Werbung für den deutschen Gewerkschafts-
bund ... ist das Pluralismus? Darf man nicht 
mehr Mitglied des Beamtenbundes oder gar — 
entsetzlicher Gedanke — leitender Angestell-
ter, Unternehmer oder nicht organisierter Ar-
beiter sein? Parteiliche Stellungnahme in Kon-
flikten, Vorherrschaft des Konfliktdenkens, 
verfälscht hier Schule zur Schulung!"

Die angegebenen Formulierungen in den Rah-
menrichtlinien und andere — etwa die von der 
„uneingeschränkten Entscheidungsgewalt der 
Unternehmer" — veranlassen Frau Laurien zu 
folgender Feststellung: „Bildungspolitik er-
scheint nur in der SPD-Variation ... ein Auf-
ruf zu mehr Gleichheit, nicht zu mehr Freiheit. 



Ein anderer prominenter Kritiker der Rahmen-
richtlinien, Uwe Diederichsen, Ordinarius für 
Bürgerliches Recht in Göttingen, schreibt: „Was 
im Lernzielkatalog .Menschen arbeiten' zum 
Arbeitsrecht gesagt wird, ist dilettantisch: die 
meisten Menschen seien gezwungen, ,vom Ver-
kauf ihrer Arbeitskraft zu leben', die Lohnab-
hängigen könnten in Solidarität auf betrieb-
liche Entscheidungen Einfluß nehmen'. Mit sol-
chen Formeln aus dem vorigen Jahrhundert 
läßt sich der Ausbau des modernen Arbeits-
rechts mit seinen zahlreichen Fürsorgepflichten 
des Arbeitgebers und der betrieblichen Mitbe-
stimmung nicht erfassen. “
Insgesamt spricht Diederichsen in bezug auf 
die hessischen Rahmenrichtlinien von einem 
„kryptomarxistischen Vorverständnis ihrer 

Verfasser". Wörtlich schreibt er: „In der Be-
handlung des Rechts erweist sich der Lernziel-
katalog .Ordnungen und Regelungen’ der hes-
sischen Rahmenrichtlinien als rechtsfeindlich 
und damit als eines freiheitlichen Rechtsstaates 
unwürdig.“
Das ist eine herbe Kritik: sie muß allerdings 
auch im Zusammenhang mit folgendem Lern-
ziel gesehen werden: „Die Schüler sollen prü-
fen, ob es Situationen gab oder gibt, in denen 
geklärt werden muß, ob zur Sicherung oder 
Verbesserung demokratischer Verhältnisse 
notwendig ist, formaldemokratische Spielre-
geln oder Rechte vorübergehend außer Kraft 
zu setzen."
Als Alfred Dregger, Vorsitzender der CDU in 
Hessen, diesen Satz in der Verfassungsdebatte 
vom 14. Februar 1974 vor dem Bundestag 
zitierte, wurde er von der Bundestagspräsi-
dentin, Frau Renger, unterbrochen. Tatsächlich 
enthält diese Formulierung eine erhebliche 
politische Brisanz: Geprüft werden kann ja 
immer nur an Hand bestimmter zugrunde ge-
legter Kriterien. An Hand welcher Kriterien 
soll aber geprüft werden, Wann formaldemo-
kratische Spielregeln außer Kraft zu setzen 
sind? Gibt es hinter dem Grundgesetz noch 
höhere Instanzen, und welche wären diese? 
(Ich meine — diese Stellungnahme sei mir ge-
stattet —, daß das angegebene Lernziel eine 
gewisse Verachtung formal-demokratischer 
Spielregeln erkennen läßt, eine Verachtung, 
die man bei Sozialutopisten jeglicher Schattie-
rung vorfinden kann.)
Ein weiteres Beispiel eines umstrittenen Lern-
ziels entnehme ich dem Lernzielentwurf für 
politische Bildung aus Nordrhein-Westfalen: 
«Es soll die Fähigkeit und die Bereitschaft ent-
wickelt werden, sich und anderen durch Abbau 

von gesellschaftlichen Zwängen Genußmöglich-
keiten zu schaffen und diese zu erweitern. 
Denn in der industriellen Leistungsgesellschaft 
wird Genuß vielfach durch nicht notwendige 
Triebunterdrückung vorenthalten."

Hierzu schreibt Konrad Krämer, Präsident der 
katholischen Elternschaft Deutschlands: „Diese 
Sätze (man liest sie am besten sorgfältig noch 
ein zweites Mal) sind weder einer Werbean-
zeige zur Steigerung des Alkoholverbrauchs 
noch der Einladung zum Besuch eines Eroscen-
ters entnommen. Sie stammen auch nicht aus 
einer programmatischen Erklärung der Hippie-
bewegung der späten sechziger Jahre. Nein — 
es ist zwar unglaublich aber wahr: diese For-
derung nach gesteigertem Lustgewinn findet 
sich in einem Richtlinienentwurf für den poli-
tischen Unterricht, den der Kultusminister un-
seres größten Bundeslandes, Jürgen Girgen-
sohn, einem begrenzten Personenkreis zur Er-
örterung zugeleitet hat."

In einem anderen Lernziel dieses Entwurfs ist 
davon die Rede, daß der Schüler sich von 
„nicht rational begründbaren Gehorsamsforde-
rungen, z. B. Ritualen, Kulten, Ideologien"1
distanzieren solle.

Hierzu schreibt Krämer: „Das Bild der Kirche 
wird im politischen Unterricht der Zukunft 
also mit wenigen Strichen gezeichnet: sie ist 
eine unbegründet gehorsamfordernde und mit 
Hilfe der Massenmedien manipulierende Ein-
richtung. Dagegen muß logischerweise mit re-
volutionären Mitteln Widerstand geleistet 
werden..."

Die Kontroverse wird aber auch in anderen 
weltanschaulichen oder moralischen Bereichen 
geführt. Hierzu noch ein Fall aus der Sexual-
erziehung:
1970 fanden in Berlin die Eltern einer Tochter, 
die damals in die zweite Klasse der Grund-
schule ging, in der Jungen und Mädchen ge-
meinsam unterrichtet werden, im Deutschheft 
ihres Kindes folgenden Satz: „Ich wasche 
meine Scheide." Der Lehrer hatte zur Übung 
des fallrichtigen Sprechens die Schüler im 
Deutschunterricht Satzreihen bilden lassen, 
wie: ich wasche mein . . . Gesicht, Hals, Ohren, 
Brust, Bauch, Po, Penis bzw. Scheide, . . . usw.

Die Eltern klagten auf Unterlassung eines der-
artigen Sexualkundeunterrichts mit der Be-
gründung, daß hier in das natürliche Recht der 
Erziehung durch die Eltern eingegriffen werde. 
Die Schule dürfe ihre hoheitlichen Befugnisse 
nur zur Erreichung öffentlich rechtlicher Zwecke 



oder Interessen ausüben. Eine derart private 
Angelegenheit wie die Sexualerziehung dürfe 
nicht durch Aufnahme in die Lehrpläne zum 
öffentlichen Anliegen gemacht werden. Hier-
durch zwinge die Schule die Kinder zu einem 
Sollverhalten in sexuellen Bereichen, das kei-
nesfalls — insbesondere im Hinblick auf die 
schriftliche Fixierung derartiger Dinge — der 
gegenwärtigen Sittenauffassung entspreche.

Das Verwaltungsgericht Berlin wies die Klage 
als unbegründet ab. Die dagegen eingelegte 
Berufung blieb ohne Erfolg. In der Begründung 
stellte das Oberverwaltungsgericht den infor-
mativen Charakter der Sexualerziehung her-
aus und das öffentliche Interesse an der sexu-
ellen Aufklärung. Die Schule als Angelegen-
heit des Staates sei befugt, die entsprechenden 
Lernziele zu setzen und zu erreichen.

Interessant wird der Fall dadurch, daß ein 
prominenter Jurist, Prof. Hans-Ulrich Evers, 
gegen Begründung und Ergebnis der Entschei-
dung Bedenken angemeldet hat. Er schreibt:

„Das Oberverwaltungsgericht hat versucht, die 
Bedeutung der sechs- bis achtjährigen Kindern 
zuteilwerdenden Wissenvermittlung herunter-
zuspielen. Dem ist zu widersprechen. Der Satz 
,Ich wasche meine Scheide' ist nicht, wie das 
Oberverwaltungsgericht dartut, lediglich die 
Beschreibung eines hygienischen Vorgangs ... 
Der Satz belehrt Kinder, sich mündlich und 
schriftlich auch in Gegenwart des anderen Ge-
schlechts und in Gegenwart Erwachsener über 
Angelegenheiten ihres Intimbereiches zu äu-
ßern ... über Jahrhunderte galten andere 
Normen. Viele Eltern werden auch heute an-
derer Auffassung darüber sein, welche Gren-
zen Religion, Scham, Sitte und Anstand der 
Erörterung intimer und sexueller Angelegen-
heiten ziehen und ihr Kind im Sinne ihrer 
eigenen Auffassung erzogen wissen wollen. 
Uber Wert und Unwert der divergierenden 
Auffassungen ist hier nicht zu handeln. Für 
die Bestimmung der Grenzen der Schulgewalt 
ist entscheidend, daß die Rechtsordnung den 
Intim- und Sexualbereich des Menschen als 
Teil seiner Privatsphäre unter den verfas-
sungsrechtlichen Schutz des Grundgesetzes 
stellt...“

Lassen wir es bei diesen Fällen bewenden; 
sie reichen aus, um darzustellen, worum es im 
Streit um die Lernziele geht: Es geht darum, 
daß mächtig oder einflußreich gewordene 
Gruppen in unserer Gesellschaft — seien es 
mehr sozialistisch orientierte oder mehr libe-
rale — entsprechend ihrer politischen Kon-

zeption neue Lernziele für die Schule setzen 
wollen. Dabei ist klar, daß konservative Kräfte 
die bisherigen Lernziele zu bewahren ver-
suchen. Man darf schließlich nicht vergessen 
— und das ist den Kritikern der neuen Richt-
linien in aller Deutlichkeit zu sagen _ , das 
die bisherigen Lernziele eine sehr einseitige 
christliche und kapitalistische Intention auf-
weisen. In vielen Bundesländern steht „Ehr-
furcht vor Gott" als oberstes Erziehungsziel 
sogar im Gesetz! In den Bildungsplänen ist 
die Rede von Einordnung und Unterordnung, 
von Duldsamkeit, Fleiß und Sauberkeit. Vor 
allem aber wird immer wieder Ehrfurcht und 
Gehorsam gefordert.

Niemand wird bestreiten können, daß die kon-
servativen Kräfte in unserer Gesellschaft über 
Jahrzehnte hinweg ihre politischen Wertvor-
stellungen durch die Lernziele in die Schule 
hineingetragen haben. Heute sind es nicht nur 
die konservativen Kräfte, die ihre Lernziele 
durchsetzen wollen, heute sind es sämtliche 
Parteien, Verbände, Vereine oder andere po-
litische Gruppen. Sie alle wollen ihre Vorstel-
lungen zu verbindlichen Lernzielen machen, 
Dabei halte ich es für ein unwürdiges Ver-
steckspiel, wenn die politischen Gruppen un-
serer Gesellschaft ihre Ziele verschleiern oder
wenn sie leugnen, ihre Werte durch die 
Schule tradieren zu wollen. Insbesondere halte 
ich es für ein unwürdiges Versteckspiel, wenn 
die Autoren der hessischen Rahmenrichtlinien 
ihre marxistischen Zielvorstellungen nicht
beim Namen nennen. Schließlich ist in den 
Richtlinien häufig genug von Klassen die 
Rede, von Widersprüchen in unserer Gesell-
schaft (statt von Interessengegensätzen), vom 
Verkauf der Arbeitskraft, von einer uneinge-
schränkten Milieutheorie oder von der schich-
tenspezifischen Determiniertheit des Denkens
und Verhaltens. Daß das Wort Klassenkampf
nicht ausgesprochen wird, kann unter diesen
Umständen nur taktische Gründe haben.

Warum sollte man die Ziele verschleiern!
Marxistische Wertvorstellungen sind in un-
serer Gesellschaft erlaubt — ebenso wie
christliche, liberale oder nationale —, und daf
marxistische Gruppen ihre Werte an de 
Schule durchsetzen wollen, ist ebenso ver 
ständlich wie dieselbe Absicht bei den Christ 
liehen, liberalen oder nationalen Konfessioner
oder Parteien.
In unserer pluralistischen Gesellschaft steh 
die Schule nun einmal zwischen den politi 
sehen Kräften und Ansprüchen, sie steh
— grob gesagt — zwischen Gott und Marx



Man kann auch sagen: Bei den neuen Richt-
linien geht es — ebenso wie bei den alten — 
um die Fortsetzung des politischen Kampfes 
auf dem Felde der Erziehung und der Schule.

Dabei muß man wissen, daß eine frühzeitige 
Verinnerlichung von Werten besonders wir-
kungsvoll ist. Die Kirche weiß das seit Jahr-
hunderten. Nicht umsonst setzt sie die christ-
liche Erziehung schon am ersten Lebenstag an, 
nicht umsonst hat sich die Kirche der Erzie-
hung in der Schule bemächtigt und sich hierfür 
der Unterstützung des Staates bedient.

Fassen wir zusammen, so können wir die 
Frage, worum es im Lernzielstreit eigentlich 
geht, folgendermaßen beantworten:
Beim Streit um die Lernziele geht es um den 
Einfluß, den die unterschiedlichen politischen 
und konfessionellen Gruppen unserer Gesell-
schaft auf die Schule und damit langfristig auf 
die Entwicklung unserer Gesellschaft nehmen 
wollen. Es geht um einen politischen Macht-
kampf, der über die Gesellschaft der kommen-
den Jahre und Jahrzehnte entscheidet.

Kommen wir nun zu unserer zweiten Frage: 
Wie kam es zu dieser scharfen Kontroverse? 
Warum hat der Streit um die Lernziele erst 
1970 begonnen und nicht schon 1950 oder 1960? 
Zur Beantwortung dieser Frage ist es zweck-
mäßig, den Lernziel streit unter zwei Aspekten 
zu sehen: unter dem Aspekt der Politisierung 
der Schule schlechthin und unter dem Aspekt 
der pluralistischen Lernziele der heutigen Ge-
sellschaft.

Tatsächlich war die Schule schon immer ein 
wichtiges Instrument der Politik. Es ist ja ge-
radezu selbstverständlich, daß eine Gesell-
schaft oder eine gesellschaftliche Gruppe, die 
sich eine Schule leistet, die Absicht hat, mit 
Hilfe dieser Institution ihre Werte und Normen 
zu überliefern: Die herrschenden Werte einer 
Gesellschaft waren schon immer auch die 
herrschenden Lernziele der entsprechenden 
Schule. Man denke hier an die Ziele des Natio-
nalismus, des Kapitalismus oder des Liberalis-
mus, man denke an religiös-metaphysische 
Vorstellungen, die für die Schulen verbindlich 
gemacht wurden. Der autoritären Gesell-
schaftsform entsprechend traten solche Ziele 
immer mit dem Anspruch der absoluten Gül-
tigkeit auf; es wurde Gehorsam gefordert, 
Ehrfurcht und Glaube.

Eine Politisierung der Schule hat es also schon 
immer gegeben. Die Lernziele waren aller-
dings kraft der herrschenden Werte und der 

politischen Macht kein Streitobjekt der öffent-
lichen Diskussion. Genau das ist neu am Lern-
zielstreit der Gegenwart! Nach unserer Ver-
fassung besteht überhaupt erstmals die 
Chance, daß unterschiedliche politische Grup-
pen ihre Wertvorstellungen in die Schule hin-
eintragen können. Dadurch bekommt die Poli-
tisierung der Schule ein neues Gesicht: Der 
Kampf um politische Macht und um politischen 
Einfluß in der Schule wird öffentlich ausgetra-
gen. Der Lernzielstreit der Gegenwart ist 
somit nichts anderes als der Ausdruck des in 
unserer Verfassung verankerten Werteplura-
lismus und des Bestrebens der entsprechenden 
politischen Gruppen, ihre Ziele in der Schule 
zu setzen und durchzusetzen.
Warum aber wurde dieser Streit der Werte, 
der für die politischen Parteien und Verbände 
eine Selbstverständlichkeit ist, nicht schon 
längst auch im Bereich der Schule ausgefoch-
ten? Warum hat der Lernzielstreit nicht schon 
1960 oder 1950 begonnen?

Die Frage läßt sich beantworten, wenn man 
sich die drei Phasen der politischen Entwick-
lung der Bundesrepublik und die sich jeweils 
anschließenden Phasen der pädagogischen 
Entwicklung vor Augen hält:
Die erste Phase, die bis in den Anfang der 
sechziger Jahre hineinreicht, war durch das 
Anknüpfen an bewährte Traditionen gekenn-
zeichnet. Es war die Ära der christlichen Tra-
dition, des christlichen Humanismus, des wirt-
schaftlichen Aufstiegs durch kapitalistische 
Methoden, es war die Ära Adenauers und der 
CDU. Vielleicht kann man sagen, daß diese 
Werte, die den Krieg überdauerten, mit beson-
derer Ehrfurcht bedacht wurden. Es war eine 
Phase, in der überkommene Autoritäten und 
deren metaphysische Legitimation nicht in 
Frage gestellt wurden.
Die Lernziele der Bundesländer — damals 
sagte man noch Bildungsziele — entsprachen 
diesen konservativen Einstellungen. Insofe.n 
wurde der vom Grundgesetz her mögliche 
Spielraum unterschiedlicher Werte sehr ein-
seitig ausgefüllt.
Die zweite Phase der politischen und pädago-
gischen Entwicklung in der Bundesrepublik 
geht vom Anfang bis zum Ende der sechziger 
Jahre. Diese Phase läßt sich am besten durch 
das Wort Kritik kennzeichnen. Es war die 
Zeit der Negation des Bestehenden, die Zeit 
der Antiautoritären im weitesten Sinne. Man 
denke dabei nicht nur an die Rebellion der 
Studenten und Schüler — auch festgefügte 



Hierarchien wie beispielsweise die Kirche 
wurden von dieser Welle der Kritik, der Auf-
lehnung, des Ungehorsams erfaßt. Ich erin-
nere hier an Hubertus Halbfas und Hans 
Küng.
In der Pädagogik wurde Alexander Neill zum 
Symbol der antiautoritären Erziehung. „Das 
Unglück der Menschheit", schrieb Neill, „liegt 
im Zwang von außen, mag er vom Papst kom-
men, vom Staat, vom Lehrer oder von den 
Eltern.“
Rückblickend erscheint diese Phase der Kri-
tik, der Emanzipation, der Ablehnung alter 
Autoritäten, eine sehr verständliche Reaktion 
auf die lange Jahre unangefochten herrschende 
Tradition. Es ging ja damals — zumindest 
Anfang der sechziger Jahre — noch gar nicht 
so sehr um neue Zielvorstellungen, um neue 
politische oder pädagogische Konzeptionen, es 
ging vielmehr um das Infragestellen der bis-
herigen Herrschaftsformen schlechthin. Die im 
kritischen Lager versammelten Gruppen hat-
ten in der Kritik selbst, im Streben nach Eman-
zipation, nach Loslösung aus alten Bindungen 
eine breite gemeinsame Basis. Das verbin-
dende Element der Kritik am Hergebrachten 
überwog noch die Differenzierung in Soziali-
sten, Marxisten, Kommunisten, Liberale und 
andere Gruppen.
Die kritische Phase der sechziger Jahre blieb 
nicht ohne Auswirkung auf die Lernziele in 
der Bundesrepublik. In sämtlichen Bundes-
ländern wurden — mit einigen Jahren Ver-
spätung —• die bestehenden Bildungsziele 
durch Forderungen nach Kritik und Emanzi-
pation ergänzt. So ist es in Bayern — seit 
1972 — „Ziel des Sozialkundeunterrichts, den 
Heranwachsenden zur Kritik und Urteilsfähig-
keit in politischen Fragen zu erziehen". In 
Nordrhein-Westfalen ist — seit 1973 — „das 
kritische Bewußtsein der Kinder früh zu akti-
vieren"; „Normen und Wertvorstellungen sol-
len kritisch überprüft werden". Ähnliche Lern-
ziele sind zu Beginn der siebzigerJahre in allen 
Bundesländern aufgestellt worden. Interessant 
ist dabei, daß die Forderung nach Kritik oft 
unvermittelt neben den alten Bildungszielen 
wie Ehrfurcht und Anpassung steht. Der Lern-
zielkonflikt war somit schon angelegt; er trat 
jedoch nach außen hin noch nicht so deutlich 
in Erscheinung.
Die dritte Phase der politischen und pädago-
gischen Entwicklung setzt mit dem Ende der 
sechziger Jahre ein; sie kann als die Ausdiffe-
renzierung des Wertepluralismus charakteri-
siert werden. Aus der Kritik überkommener 

Werte und Normen entwickelten sich politi-
sche Gruppen mit unterschiedlichen Auffas-
sungen über Demokratie und Freiheit, über 
Gleichheit und Gerechtigkeit. Jeder kennt das 
Spektrum von links bis rechts, von soziali-
stisch bis konservativ, von marxistisch bis 
liberal; jeder kennt die Polarisierung der poli-
tischen Lager, aber auch die Angst vor Extr -
mismus und Radikalismus.

Im Augenblick erleben wir die Konsequenz 
dieses politischen Pluralismus für die Lernziel-
setzung an der Schule. Die neuen Richtlinien 
in Hessen, Nordrhein-Westfalen und einigen 
anderen Ländern setzen eindeutig sozialisti-
sche Akzente; sie sind bewußt als politisches 
Langzeitprogramm zur Veränderung der Ge-
sellschaft in einer ganz bestimmten Richtung 
entworfen. Daran ändert auch der weitere Ge-
brauch der Begriffe Kritik und Emanzipation 
nichts. Man kann leicht feststellen, daß diese 
Begriffe in einer ganz bestimmten Interpreta-
tion verwendet werden.

Selbstverständlich rufen die neuen Lernziele 
die anderen politischen Kräfte unserer Gesell-
schaft auf den Plan. Jetzt werden Privilegien 
verteidigt oder neue Ansprüche angemeldet. 
Man mag zu den neuen Lernzielen stehen, wie 
man will — eines haben die Richtlinien jeden-
falls bewirkt oder werden es noch bewirken: 
die Erkenntnis, daß die Setzung verbindlicher 
Lernziele in einer pluralistischen Gesellschaft 
ein äußerst brisantes politisches Problem ist, 
ein Problem, das einer dauerhaften Regelung 
bedarf. Es bedarf deswegen einer dauerhaften 
Regelung, weil der Pluralismus in unserer Ge-
sellschaft ein notwendiges und konstitutives 
Element darstellt.

So wie die politischen Kräfte bisher versuch-
ten, ihre Werte und Normen an der Schule 
verbindlich zu machen, geht es allerdings 
nicht: Man kann weder unterschiedliche Lern-
ziele zur gleichen Zeit verbindlich machen, 
noch ist es zulässig, eine politische Gruppe mit 
staatlichen Privilegien auszustatten. Für das 
Kind würde das bedeuten, daß es entweder zu 
widersprechenden Zielen gleichzeitig erzogen 
würde oder daß es in einseitiger Weise mit 
ganz bestimmten Werthaltungen indoktriniert 
würde. So geht es also nicht! Der Lernzielstreit 
muß auf andere Weis geregelt werden!

Wir kommen jetzt zur Untersuchung der drit-
ten Frage, der Frage, warum die Wissenschaft 
den Lernzielstreit nicht längst entschieden hat. 
Es werden doch immer wieder Sachverstän-
dige bemüht, es werden wissenschaftliche Gut-



achter bestellt, es werden aufwendige Lern-
zielforschungen betrieben.

Hier stoßen wir auf ein Problem, das einer 
Klärung dringend bedarf, das Problem, was die 
Wissenschaft für die Politik leisten kann und 
was sie nicht leisten kann. Das Problem taucht 
nicht nur im Lernzielstreit auf, es spielt in 
allen gesellschaftlichen Bereichen — sei es die 
Gesamtschule oder die Rechtsreform — eine 
wichtige Rolle. Dabei "hört man immer wieder 
die Überzeugung, daß die Wissenschaft auch 
für die Zielsetzung zuständig sei: Der Päd-
agoge müsse wissen, welche Lernziele zu set-
zen sind, der Jurist müsse sagen können, ob 
der § 218 wegfallen soll oder nicht, der Kern-
physiker müsse darüber entscheiden, wie die 
Atomkraft zu verwenden ist usw.

Tatsächlich ist jedoch die Wissenschaft nicht in 
der Lage, Ziele zu setzen. Die Wissenschaft 
deckt Ursachen, Zusammenhänge und Gesetz-
mäßigkeiten in den verschiedenen Wirklich-
keitsbereichen auf. Ihre Aussagen können von 
allen Menschen in gleicher Weise an der Logik 
und der Erfahrung überprüft werden. Wissen-
schaftliche Aussagen enthalten keine Wer-
tung; sie sind entweder wahr oder falsch.

Die Wissenschaft macht also überprüfbare 
Aussagen über das, was ist, sie kann jedoch 
keine Aussagen machen über das, was sein 
soll. Eine Forderung — ein „Sollwert" — stellt 
ja immer eine zukünftige Möglichkeit dar; 
Möglichkeiten sind aber weder wahr noch 
falsch, zu jeder Möglichkeit lassen sich andere 
Möglichkeiten angeben.

Die Forderung, zum christlichen oder zum so-
zialistischen Menschen zu erziehen, ist weder 
wahr noch falsch. Man kann solche Ziele be-
grüßen oder ablehnen, man kann sie aber nicht 
beweisen oder widerlegen. Keine Wissen-
schaft kann sagen, ob Religion oder Latein an 
der Schule gelehrt werden soll oder nicht, ob 
privates Eigentum an Produktionsmitteln sein 
soll oder nicht. Ziele sind immer persönliche 
Wertsetzungen — auch wenn kleinere oder 
größere gesellschaftliche Gruppen denselben 
Werten anhängen. Letztlich bekennt sich jeder 
einzelne zu dieser oder jener Wertvorstellung 
— oder er verzichtet auf seine Entscheidungs-
funktion.

Auch die in der Erziehungswissenschaft auf-
tretenden Zielvorstellungen sind nichts an-
deres als persönliche Wertsetzungen — ob es 
sich dabei um „sittliche Erweckung" handelt, 
um die „Fähigkeit, Partei zu ergreifen" oder 

um „kritisches Verhalten" und „Selbstbestim-
mung". Es ist daher ein müßiger Ansatz, wenn 
sich Curriculumforscher bemühen, Lernziele 
zu „finden"; Ziele können weder „gesucht" 
noch „erforscht" werden — sie werden gesetzt! 
Dabei ist selbstverständlich zwischen Setzung 
und Durchsetzung zu unterscheiden. Die Set-
zung ist willkürlich (im wörtlichen Sinne), die 
Durchsetzung ist eine Frage der persönlichen 
oder politischen Macht.
In dem Augenblick freilich, in dem die Ziele 
formuliert sind, können sie unter den ver-
schiedensten Aspekten untersucht werden: auf 
Widerspruchsfreiheit, auf prinzipielle Erreich-
barkeit, auf die Interessenlage der Zielsetzer, 
auf historische oder gesellschaftliche Hinter-
gründe usw. Daß solche Untersuchungen mit 
wissenschaftlichen Methoden durchgeführt 
werden können, steht außer Zweifel. Hier 
werden ja logische und empirische Maßstäbe 
zugrunde gelegt, es werden Vergleiche durch-
geführt, Ursachen und Zusammenhänge auf-
gedeckt und Konsequenzen gezogen.

Gewiß liefern die Zieluntersucher auch Infor-
mationen, die die Zielsetzer eventuell zur 
Revision ihrer Entscheidungen veranlassen 
können. Das ändert Jedoch nichts an der Tat-
sache,daß die Zielsetzung selbst ein Akt der 
persönlichen Wertentscheidung ist. Hält man 
sich diese klare Trennung von Wissenschaft 
und Politik vor Augen, mit anderen Worten, 
sieht man deutlich, was die Wissenschaft lei-
stet und was sie nicht leistet, so muß man die 
Behauptung, die Wissenschaft könne Ziele 
setzen, als bewußte Irreführung bezeichnen.

Als Musterbeispiel für eine solche angeblich 
wissenschaftliche Ableitung zitiere ich den 
Beweis für die Notwendigkeit des Religions-
unterrichts aus dem Artikel „Der Religions-
unterricht im weltanschaulich neutralen Staat" 
von Axel von Campenhausen: „Das Christen-
tum ist ein wesentlicher Faktor unserer Über-
lieferung, eine Wurzel der gegenwärtigen 
geistigen Situation, und deshalb nicht aus der 
Schule auszuschließen. Allein die Erfahrung 
scheint doch immer wieder zu bestätigen, daß 
ein lebendiges Eindringen in das Wesen, Wir-
ken und Wollen der Kirche ohne ein verste-
hendes Eingehen auf ihre letzten Ziele und 
Antriebe kaum jemals wirklich gelingt. Man 
wird also auch unter allgemeinen Bildungs-
gesichtspunkten dem herkömmlich geistlich 
bestimmten konfessionellen Unterricht den 
Vorzug geben dürfen. Der Religionsunterricht 
ist also von der geschichtlichen Aufgabe der 
Schule her gefordert."



Wenn man mit solchen scheinlogischen Folge-
rungen seine eigenen Zielvorstellungen abzu-
sichern versucht, so muß man sich gefallen 
lassen, daß andere Zielsetzer sich derselben 
Methode bedienen. Tatsächlich kann man mit 
derselben Methode zeigen, daß der Atheismus 
„von der geschichtlichen Aufgabe der Schule 
her gefordert ist", der Marxismus, der Natio-
nalismus oder was auch immer gewollt wird 
— man braucht nur die Wörter auszuwechseln!
Mit einer solchen Scheinlogik, wie sie die 
Hermeneutiker und Dialektiker verwenden, 
wird zwar der Anschein von Wissenschaftlich-
keit erreicht, in Wirklichkeit geht es jedoch 
um die Setzung und Durchsetzung bestimmter 
W ertvorstellungen.
Ganz eindeutig ist der politische Mißbrauch 
des Wissenschaftsbegriffs bei den Marxisten. 
Im marxistisch-leninistischen Wörterbuch der 
Philosophie (1972) wird Wissenschaft als „eine 
spezifische Form des gesellschaftlichen Be-
wußtseins definiert, ein besonderes Gebiet der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung, eine soziale 
Institution und unmittelbare Produktivkraft 
der Gesellschaft sowie theoretische Grundlage 
der Leitung der Gesellschaft".
Hier wird ganz offen Wissenschaft mit Sozia-
lismus gleichgesetzt, hier wird von „wissen-
schaftlicher Weltanschauung" gesprochen, von 
„richtigem" und „falschem Bewußtsein“ usw. 
Dabei sollte man sich über eines im klaren 
sein: Die Bezeichnung politischer Tätigkeit als 
Wissenschaft kann nicht mehr auf der Ebene 
der Wissenschaft im Sinne einer logischen und 
empirischen Überprüfbarkeit diskutiert wer-
den. Hier handelt es sich vielmehr um eine 
politische Strategie: Der Begriff Wissenschaft 
wird umfunktioniert zur Rechtfertigung und 
Durchsetzung bestimmter gesellschaftlicher 
Vorstellungen. Dabei haben die sogenannten 
bürgerlichen Wissenschaftler bis jetzt noch das 
Glück, wenigstens als Wissenschaftler bezeich-
net zu werden: bei einer Gleichsetzung von 
Wissenschaft und Sozialismus werden sie 
dieses Privileg sicher nicht behalten.
Zusammenfassend kann man die Frage nach 
der Rolle der Wissenschaft im Lernzielstreit 
der Gegenwart etwa so beantworten: Die Wis-
senschaft untersucht, ob die Ziele erreichbar 
sind, welche Konsequenzen sich aus der Errei-
chung der Ziele für den einzelnen und für die 
Gesellschaft ergeben; die Wissenschaft steckt 
den Rahmen ab für Entscheidungsmöglichkei-
ten; die Lernziele selbst können jedoch nicht 
wissenschaftlich gesetzt werden. Ob ein Lern-
zielsetzer für mehr Selbstbestimmung eintritt 

oder für mehr Kollektivismus, für mehr Kritik 
oder für mehr Anpassung, ist keine Frage der 
wissenschaftlichen Ableitung, sondern eine 
Frage der persönlichen oder politischen Wert-
vorstellung. Ziele können somit nicht bewie-
sen werden, auch nicht objektiv begründ,! 
— wie es so oft heißt —, sie können lediglich 
engagiert vertreten werden.
Die persönliche Entscheidung kann auch nicht 
durch Appelle an Einsicht, an Bildung oder an 
Vernunft abgenommen werden. Tatsächlich 
gehen doch die Meinungen über das, was Ver-
nunft ist, ebenso weit auseinander wie welt-
anschauliche oder religiöse Überzeugungen. 
Ist es beispielsweise vernünftig, die Pille zu 
verbieten? Sind die alten Lernziele vernünftig 
oder die neuen?
Aus dem Unvermögen der Wissenschaft, den 
Lernzielstreit zu entscheiden, und aus der man-
gelnden Objektivität von Vernunft oder Ein-
sicht ergibt sich folgende Konsequenz: Das 
Pro.blem der unterschiedlichen Lernziele und 
deren Verbindlichkeit in der Schule kann nur 
auf politischer und rechtlicher Ebene geregelt 
werden.
Kommen wir nun zu unserer vierten Frage: 
Gibt es eine politische oder rechtliche Lösung 
des Lernzielkonflikts?
Zur Beantwortung dieser Frage halten wir uns 
zunächst das Problem des Wertepluralismus in 
unserer Gesellschaft noch einmal vor Augen:
In unserer pluralistischen Gesellschaft gibt es 
politische Parteien, Verbände und andere 
Gruppen mit unterschiedlichen Werten und 
Zielen. Dieser Pluralismus ist ein konstruk-
tiver Bestandteil unserer Gesellschaftsord-
nung: Er garantiert Dynamik, Entwicklung und 
Auseinandersetzung; er garantiert eine leben-
dige Demokratie. Dabei müssen sich die poli-
tischen Gruppen jedoch im klaren darüber 
sein, daß sie ihre Zielvorstellungen, ihre 
Werte und Normen nur innerhalb ihres eige-
nen Wertsystems metaphysisch oder moralisch 
legitimieren können; eine für alle Gruppen 
verbindliche Legitimation im Sinne objektiver 
oder wissenschaftlich ableitbarer Werte gibt es 
nicht.
Gewiß wird in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Pluralismus der Werte durch das 
.Grundgesetz eingeschränkt — nur ein Utopist 
kann der Meinung sein, daß eine Gesellschaft 
auch solche Zielvorstellungen zuläßt, die ihre 
eigene Existenz untergraben. Man wird jedoch 
sagen dürfen, daß das Grundgesetz einen er 
heblichen Freiheitsspielraum für politische 
Interessen und Aktivitäten beläßt.



Das neu aufgebrochene Lernzielproblem be-
steht darin, daß die einzelnen politischen Grup-
pen versuchen, ihre Werte für die Schule ver-
bindlich zu machen. Gewiß haben das auch 
frühere Gesellschaften getan. Undemokratische 
und damit nicht pluralistische Gesellschaften 
konnten jedoch die Schule sehr leicht für ihre 
Zwecke einsetzen: Die Indoktrination war ein-
seitig; eventuelle Konflikte wurden durch poli-
tische Macht abgewürgt. Heute melden alle 
politischen Gruppen ihre Ansprüche an, die 
Schüler frühzeitig zu ihrer Werthaltung zu 
führen oder zu bekehren.

Reden wir in diesem Sinne von konfessionel-
len Lernzielen, so besteht der besondere Zünd-
stoff darin, daß sich die Lernzielsetzer an Kin-
der und Jugendliche wenden. Sie werben für 
ihre politischen Überzeugungen nicht bei mün-
digen und kritischen Bürgern, sie wenden sich 
vielmehr an unmündige und weitgehend noch 
unkritische Schüler. Diese sind der Beeinflus-
sung sehr viel leichter zugänglich, ja, sie kön-
nen sich ihr unter Umständen gar nicht ent-
ziehen. Jeder weiß, daß eine frühzeitige Inter-
nalisierung von Werten das Verhalten des 
Menschen weitgehend prägen kann; man denke 
an religiöse oder moralische Einstellungen, an 
sexuelle Verhaltensweisen, an innere Lei-
stungszwänge und ähnliches.

Frühzeitige Indoktrination bedeutet somit lang-
fristige Gesellschaftspolitik!

Daß die einzelnen politischen Gruppen die Ab-
sicht haben — ich sage nicht, das Recht! — ihre 
Werte in die staatliche Schule einfließen zu 
lassen, ist also nur konsequent. Waren es bis-
her vor allem konservative Kräfte unserer Ge-
sellschaft, in erster Linie die Kirchen, die diese 
Absicht verwirklicht haben, so treten heute 
eine ganze Reihe anderer politischer Kräfte 
auf den Plan, die dasselbe Privileg für sich in 
Anspruch nehmen.

Bevor wir nun mit politischen und rechtlichen 
Argumenten — nicht mit inhaltlichen! — an 
den Lernzielstreit herangehen, sei noch einmal 
betont, daß dieser Konflikt in unserer plura-
listischen Gesellschaft selbst angelegt ist. Er 
ist also nicht vorübergehend, er ist vielmehr 
konstitutiv und dauerhaft. Ja, der Konflikt ist, 
sofern man unsere Verfassung bejaht, auch 
wünschenswert. Man stelle sich nur vor, es 
gäbe keinen Lernzielstreit! Das hieße doch 
wohl, daß eine einzige politische Gruppe den 
Sieg davongetragen hätte, und das hieße wie-
derum das Ende der pluralistischen Gesell-
schaft.

Der Lernzielkonflikt ist also dauerhaft. Das be-
deutet, daß man sich nach einer dauerhaften 
und dynamischen Regelung umsehen muß, nach 
einer Regelung, die eine faire Auseinander-
setzung der politischen Kräfte erlaubt und 
kontrolliert.
Wie schwierig das Problem ist, läßt sich schon 
daran erkennen, daß beispielsweise ein Mehr-
heitsentscheid ganz andere Konsequenzen 
hätte als in anderen politischen Bereichen. Der 
erwachsene Bürger verkraftet es, vier Jahre 
von der CDU regiert zu werden und anschlie-
ßend vier Jahre von der SPD. Verkraftet es 
aber auch das Kind, vier Jahre in Ehrfurcht vor 
Gott erzogen zu werden und dann vier Jahre 
— man verzeihe mir diese Glosse! — in Ehr-
furcht zu Marx? Dasselbe kann übrigens viel 
rascher passieren, wenn die Eltern von Mainz 
nach Wiesbaden ziehen.
Versucht man, eine dauerhafte Regelung des 
Lernzielkonflikts zu finden, so kann es sich 
selbstverständlich nur um eine formaldemokra-
tische und nicht um eine inhaltliche handeln. 
Den Ausdruck „formaldemokratisch" verwende 
ich dabei keineswegs abwertend, im Gegenteil: 
demokratische Regeln müssen formal sein, 
sonst würden sie ja den Bürger bevormunden.
Um eine formale Regelung zu finden, könnte 
man zunächst daran denken, sämtliche affek-
tiven Lernziele aus der Schule herauszuhalten.
Unter einem affektiven Lernziel versteht man 
ein solches, bei dem Überzeugungen, Einstel-
lungen, Werthaltungen, Gesinnungen usw. er-
zeugt werden sollen. Ein affektives Lernziel 
ist beispielsweise folgendes (ich zitiere aus 
den Richtlinien für die Volksschule in Nord-
rhein-Westfalen, 1967): „Der katholische Reli-
gionsunterricht will innerhalb der gesamten 
religiösen Erziehung in den Seelen der Kinder 
eine geschlossene katholische Gedanken- und 
Wertwelt aufbauen, eine feste katholische Hal-
tung bilden, wobei die Erziehung und Führung 
zum praktisch-religiösen Leben immer letztes 
Ziel ist.“
Ein anderes affektives Lernziel gilt für das 
Land Bremen. Dort sollen die Schüler unter 
dem Thema „Wohnen" lernen, „wie der demo-
kratische Anspruch sozialer Gerechtigkeit ein-
gelöst werden kann". Zu diesem Zwecke sollen 
sie „Aktionen zur Veränderung starten". Die 
Durchführung dieses Lernziels führte zu einem 
Rechtsstreit wegen unzulässiger Eingriffe in 
die Privatsphäre der Bürger.
Der vorgeschlagene Verzicht auf affektive 
Lernziele würde bedeuten, daß sich die Schule 



auf kognitive Ziele zu beschränken hätte. Unter 
kognitiven Lernzielen versteht man solche, die 
sich auf Kenntnisse und Erkenntnisse beziehen. 
Kognitive Lernziele sind etwa, „quadratische 
Gleichungen lösen können", „erkennen, daß 
es unterschiedliche Wirtschaftssysteme gibt", 
„erkennen, daß es politische Gruppen mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen gibt" usw.

Neben den affektiven und kognitiven Lern-
zielen unterscheidet man noch die pragmati-
schen oder psychomotorischen. Hier geht es 
um Fertigkeiten wie Schreibmaschinenschrei-
ben oder Schwimmen. Gewiß treten die Lern-
ziele meist in enger Verbindung auf, dennoch 
ist die Einteilung nützlich und aufschlußreich.

Der Vorschlag, in der Schule grundsätzlich nur 
kognitive oder pragmatische Lernziele zuzu-
lassen, hätte folgenden Vorzug: Die bloße 
Kenntnis der christlichen Konfessionen, der 
marxistischen, der liberalen und anderen Po-
sitionen bedeutet keine Verinnerlichung einer 
bestimmten Einstellung oder gar eine Fest-
legung einer bestimmten Verhaltensweise. Die 
Kinder und Jugendlichen würden also über die 
pluralistischen Werte unserer Gesellschaft auf-
geklärt; sie würden wissen, daß es verschie-
dene Religionen gibt und wie diese historisch 
entstanden sind, sie würden wissen, wie die 
Programme der Parteien und Verbände lauten, 
sie würden aber nicht in einer bestimmten 
Richtung beeinflußt oder gar indoktriniert wer-
den. Es würde keine Religion an der Schule 
geben, sondern Religionswissenschaft, es wür-
de keine sozialistische Gesinnung geweckt, 
sondern über die verschiedenen Formen des 
Sozialismus informiert und diskutiert werden.

Der Vorzug bestünde also darin, daß keine 
politische Gruppe ein Privileg hätte, Kinder 
und Jugendliche zu indoktrinieren und in ihrer 
speziellen Richtung zu beeinflussen. Ein sol-
ches Privileg widerspräche ja gerade dem Plu-
ralismus in unserer Gesellschaft, es wider-
spräche aber auch dem Prinzip der Mündigkeit. 
Schließlich wird ja durch eine derartige Wert-
internalisierung kritische Distanz verhindert 
und freie Entscheidung weggenommen.

Fassen wir den Gedanken, nur kognitive Lern-
ziele in der Schule zuzulassen, noch einmal zu-
sammen: Eine völlige Verbannung der affek-
tiven Lernziele aus der Schule — seien sie nun 
offen formuliert oder versteckt — würde den 
Lernzielstreit erheblich entschärfen. Der Schü-
ler würde über die pluralen Vorstellungen 

unserer Gesellschaft informiert werden, er 
hätte aber selbst die Möglichkeit, seine Ent-
scheidungen zu treffen.

An dieser Stelle könnte man den Einwand 
machen, eine solche lupenreine kognitive Aus-
bildung sei nicht möglich, da jeder Lehrer seine 
Wertvorstejlung in irgendeiner Form — und 
sei es auch unbewußt — ins Spiel bringen 
würde. Außerdem seien auch andere Erzie-
hungsinstanzen wie Eltern oder Massenkom-
munikationsmittel wertgeladen und manipula-
tiv.

Der Einwand ist indessen nicht stichhaltig: Es 
macht doch einen erheblichen Unterschied, ob 
ich ausdrücklich versuche, bestehende Werte 
zu reflektieren und zu diskutieren, ob ich ver-
suche zu informieren, Alternativen aufzuzeigen 
und zu relativieren, oder ob ich versuche, ganz 
bestimmte Werte zu indoktrinieren. Hier han-
delt es sich um grundlegend verschiedene Stra-
tegien, da es sich um grundlegend verschie-
dene Ziele handelt. Daß die Lehrer ihre eige-
nen Wertvorstellungen zur Geltung bringen 
wollen, ist selbstverständlich; aber man kann 
doch vom Lehrer erwarten, daß er seine eige-
nen Überzeugungen als solche deutlich macht. 
Außerdem sind Schüler, die über längere Zeit 
hinweg in dieser Form aufgeklärt wurden, 
durchaus in der Lage, die Werte als subjektiv 
zu erkennen. Es muß doch nur einmal die kri-
tische Haltung geweckt werden, das Mißtrauen 
gegen die Verabsolutierung von Meinungen 
und die Fähigkeit, Informationen und Werte 
zu unterscheiden.

Der Gedanke, daß sich die Schule jeglicher 
Gesinnungsbildung zu enthalten habe, er-
scheint auf den ersten Blick bestechend; er 
scheint auch der Vorstellung des mündigen 
Menschen zu entsprechen. Dieser soll ja die 
unterschiedlichen Werte und politischen Kon-
zeptionen kennen, aber er soll seine eigene 
Meinung bilden können und seine eigenen Ent-
scheidungen treffen.

Die Beschränkung auf kognitive Lernziele 
würde auch eine praktikable, politische und 
rechtliche Lösung des Lernzielstreits darstellen. 
Keine politische Gruppe würde bevorzugt oder 
benachteiligt. Schließlich hat der Staat auch 
gar kein Recht, irgendeiner Partei oder einer 
anderen politischen Interessengruppe in einer 
von ihm zur Pflicht gemachten Veranstaltung, 
nämlich der Schule, ein Lernzielprivileg einzu-
räumen. Ich halte es daher für rechtswidrig, 
Lernziele wie „Ehrfurcht vor Gott" oder „Er-
füllung des christlichen Sittengesetzes“ in die 



Verfassung zu schreiben. Das ist genauso 
rechtswidrig wie es entsprechende Forderun-
gen im marxistischen Sinne wären.

So einsichtig der Gedanke sein mag, nur kogni-
tive Lernziele zuzulassen, er läßt ein existen-
tielles Anliegen unserer Gesellschaft außer 
acht: die Vermittlung unserer grundlegenden 
freiheitlichen und demokratischen Werte an 
die nachfolgenden Generationen. Man darf ja 
nicht vergessen, daß wir bei aller Pluralität der 
Werte eine gemeinsame Basis an Grundwerten 
besitzen. Auf dieser Basis beruht die Einheit 
der Bundesrepublik, auf dieser Basis funktio-
niert die Demokratie, die Gesetzgebung, der 
Pluralismus der Werte, die Regelung von Kon-
flikten. Nun sind sich wohl alle Politiker, so-
fern sie das Grundgesetz überhaupt bejahen, 
darin einig, daß unsere Gesellschaft das Recht 
hat, ihre grundlegenden Werte durch Erzie-
hung zu überliefern. Tatsächlich ist es ja rich-
tig, was engagierte Vertreter unserer Demo-
kratie immer wieder sagen, daß nämlich die 
Grundwerte der Demokratie selbst einer affek-
tiven Zustimmung bedürfen.

Zu den Grundwerten gehört sicher das Prinzip 
der Demokratie selbst als Herrschaft des Vol-
kes und zugleich als Kontrolle der Macht, zu 
den Grundwerten gehören die Prinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Verpflich-
tung des Staates, die Werte der Selbstbestim-
mung und Selbstverwirklichung, der Meinungs-
freiheit und der Toleranz.

Nur durch ein Engagement für diese Grund-
werte, nur durch eine Verinnerlichung dieser 
Werte in jedem einzelnen Bürger bleibt die 
Demokratie lebendig. Diese Erkenntnis ist seit 
langem bekannt. Sie bedeutet insbesondere, 
daß die verbindlichen Grundwerte unserer Ge-
sellschaft auch in der Schule verbindlich ge-
macht werden dürfen, ja, verbindlich gemacht 
werden müssen. Damit kann der Vorschlag, 
nur kognitive Lernziele in der Schule zuzulas-
sen, nicht aufrechterhalten werden. Die ge-
meinsamen Grundwerte müssen auch als affek-
tive Lernziele die Erziehung in der Schule be-
stimmen.

Der Vorschlag, nur die gemeinsamen Grund-
werte als affektive Lernziele in der Schule 
verbindlich zu machen, löst jedoch einen neuen 
Konflikt aus: Wer entscheidet denn darüber, 
ob eine bestimmte Auffassung von Demokratie 
zu den verbindlichen Grundwerten gehört? 
Wir erfahren ja ständig — zuletzt in der Ver-
fassungsdebatte vom Februar dieses Jahres — 
wie schwierig es ist, zwischen einer verbind-

lichen Auffassung des Grundgesetzes, einem 
zugelassenen Wert unserer Verfassung und 
eventuell nicht zugelassenen Zielvorstellungen 
zu unterscheiden. Man denke beispielsweise 
an sozialistische Interpretationen von Demo-
kratie, an eventuelle Verbote extremer Par-
teien, an Radikale im öffentlichen Dienst und 
ähnliches.

Die Schwierigkeiten liegen aber oft auch im 
Detail. Erinnern wir uns an den Einspruch von 
Eltern gegen den in der Schule verwendeten 
Satz „Ich wasche meine Scheide“! Das Ober-
verwaltungsgericht war der Auffassung, daß 
in der Schule offen über geschlechtliche The-
men gesprochen werden soll — auch gegen die 
Überzeugung einiger Eltern. Der Jurist Pro-
fessor Evers ist hingegen der Meinung, daß 
die Behandlung sexueller Themen zum Intim-
bereich der Familie gehöre und daß daher ent-
sprechende Lernziele für die Schule nicht ver-
bindlich sein dürften. Die letzte Entscheidung 
darüber, ob ein Lernziel dem verbindlichen, 
dem zugelassenen oder dem nicht zugelasse-
nen Bereich angehört, liegt beim Verfassungs-
gericht in Karlsruhe.

Fassen wir die bisherigen Überlegungen zu-
sammen:
Die staatliche Schule in der pluralistischen 
Gesellschaft hat über sämtliche Werte und 
Normen zu informieren, anders ausgedrückt: 
die Ziele und Programme der politischen oder 
konfessionellen Gruppen müssen in jedem 
Falle als Objekte des Unterrichts auftreten. 
Darüber hinaus hat der Staat das Recht, ja 
sogar die Pflicht, die in der Verfassung nieder-
gelegten Grundwerte auch als affektive Lern-
ziele verbindlich zu machen. Uber die Frage, 
ob eine bestimmte Interpretation der Grund-
werte zu den verpflichtenden Lernzielen ge-
hört, entscheidet in letzter Instanz das Verfas-
sungsgericht.

Nun gehen wir noch einen Schritt weiter: 
Es erscheint mir durchaus sinnvoll, die zuge-
lassenen Werte nicht nur als kognitive Lern-
ziele für die Schule aufzustellen, sondern auch 
als affektive — dann allerdings nur als Ange-
bot und nicht als Pflicht. Der Vorschlag ist 
insofern einsichtig, als man den Schüler nicht 
gleichzeitig zum Christen und zum Atheisten 
erziehen kann, zum Kapitalisten und zum Mar-
xisten. Der Vorschlag entspräche insofern der 
Verfassung, als keiner politischen oder konfes-
sionellen Gruppe das Privileg eingeräumt 
wird, ihre speziellen Ziele in der Schule ver-
bindlich zu machen.



Freiwillige Veranstaltungen mit affektiven 
Lernzielen sollten dabei nicht nur von enga-
gierten Lehrern durchgeführt werden, sondern 
auch von Vertretern der jeweiligen politischen 
oder konfessionellen Gruppen. Andererseits 
meine ich jedoch, daß das Angebot an affek-
tiven Lernzielen und den entsprechenden Ver-
anstaltungen von der Schule kontrolliert wer-
den müßte — sie hat schließlich die Verant-
wortung für den Pluralismus und die Zulässig-
keit der dargebotenen Wertvorstellungen.

Die vorgeschlagene Regelung, daß die einzel-
nen politischen und konfessionellen Gruppen 
ihre Wertvorstellungen auch als affektive Lern-
ziele in der Schule anbieten können, bringt 
eine Reihe neuer Probleme mit sich:
Man denke etwa an die Gewichtung der ein-
zelnen Gruppen. Sollen die konfessionellen 
Lernziele nach statistischen Maßstäben ange-
boten werden oder nach dem Prinzip der 
Gleichberechtigung? Man denke ferner an die 
Auffassungskraft der Kinder und Jugendlichen. 
In einer Schule mit pluralistischem Angebot 
werden die Schüler ja mit recht unterschied-
lichen, zum Teil auch gegensätzlichen Werten 
affiziert. Das kann für Kinder in den ersten 
Schuljahren zu einer Verwirrung führen, unter 
Umständen auch zu einer seelischen Belastung. 
Andererseits hat die Schule gerade auch die 
Aufgabe, auf die Tatsache der pluralen Wert-
vorstellungen in unserer Gesellschaft vorzu-
bereiten. Man muß also mit zunehmender Reife 
der Schüler auch das Angebot der Werte er-
weitern und vertiefen.
Die Hauptschwierigkeit der vorgeschlagenen 
Regelung liegt zweifellos an der Bestimmung 
der jeweiligen Grenze zwischen verbindlichen, 
zugelassenen und unzulässigen Lernzielen. 
Konflikte in diesen Grenzbereichen können 
nur auf rechtlicher Ebene entschieden werden.
Würde man diese Regelung des Lernzielstreits 
auf traditionelle Bildungspläne anwenden, so 
käme man zu dem Ergebnis, daß Lernziele wie 
„Ehrfurcht vor Gott" oder „Erfüllung des 
christlichen Sittengesetzes'' weder in der Ver-
fassung noch in den Bildungsplänen stehen 
dürften. Hier handelt es sich eindeutig um 
spezielle Wertvorstellungen, die nicht zu den 
verbindlichen Grundwerten unserer Verfas-
sung gehören.
Würde man diese Regelung des Lernzielstreits 
auf die hessischen Rahmenrichtlinien anwen-
den, käme man zu folgendem Ergebnis: Die 
kognitiven Lernziele müßten an einigen Stel-
len korrigiert werden. So dürfte beispielsweise 

nicht einfach von „schichtgebundenen Sozial 
formen in der Familie" die Rede sein, sondern 
von unterschiedlichen Theorien über das Aus-
maß einer solchen Gebundenheit.
Die affektiven Lernziele, die marxistisch orien-
tierte Einstellungen betreffen, äürften nicht 
dem verbindlichen Lernzielbereich angehören. 
Dasselbe gilt für die einseitige Stellungnahme 
für die Gewerkschaft. Eine solche wäre nach 
dem vorgeschlagenen Modell nur im Bereich 
des Angebots zulässig.
Mindestens ein Lernziel der Rahmenrichtlinien 
scheint mir außerhalb der Zulässigkeitsgrenze 
zu liegen: Ich meine die Aufforderung an die 
Schüler, zu prüfen, ob es Situationen gibt, in 
denen die formaldemokratischen Spielregeln 
vorübergehend außer Kraft zu setzen wären.

Man könnte der vorgeschlagenen Regelung des 
Lernzielstreits, nur die gemeinsamen Grund-
werte als affektive Lernziele in der Schule ver-
bindlich zu machen, vorwerfen, sie sei zu starr 
und verhindere eine weitere Entwicklung un-
serer Demokratie. Ich glaube, daß dem aus 
zwei Gründen zu widersprechen wäre:
Einmal treten nach dieser Regelung sämtliche 
politischen Wertvorstellungen unserer Gesell-
schaft sowie auch politische Konzeptionen an-
derer Völker und Gesellschaftssystemen als 
Objekte des Unterrichts auf.
Zum andern liegt in der Interpretation der 
Grundwerte durch die Lernzielsetzer eine nicht 
zu unterschätzende Dynamik. Hier können 
durchaus Tendenzen für eine gesellschaftliche 
Entwicklung gesetzt werden.
Schließlich werden die in unserer Gesellschaft 
zugelassenen Wertvorstellungen auch in der 
staatlichen Schule zugelassen. Der Schüler er-
fährt so den Pluralismus der Werte nicht nur 
kognitiv, er kann sich den Uberzeugungsver-
suchen auch auf affektiver Ebene stellen. Poli-
tische oder konfessionelle Gruppen, denen es 
nicht ausreicht, ihre speziellen Lernziele in der 
staatlichen Schule nur anbieten zu können, 
haben die Möglichkeit, ihre Ziele in privaten 
Schulen zu verwirklichen.
Was meines Erachtens unter allen Umständen 
verhindert werden muß, ist die Konfessionali-
sierung der staatlichen Schule durch politische 
Gruppen, die sonst in unserer Demokratie vor 
mündigen Menschen konkurrieren müssen. 
Keine dieser Gruppen — seien es Kirchen oder 
Parteien — darf das Recht haben, unmündige 
Schüler von vornherein auf ihre Seite zu 
ziehen.



Wolfgang Küper

Bildung und Wissenschaft in der Entwicklungspolitik

I. Die Lage im Sektor Bildung und Wissenschaft 
in den Entwicklungsländern: Probleme und Fakten

Edgar Faure, Vorsitzender der von der 
UNESCO berufenen „Internationalen Kommis-
sion für die Entwicklung der Erziehung", hat 
im Vorwort des 1972 vorgelegten Kommis-
sionsberichtes die Situation der Bildungs-
systeme 1) der Entwicklungsländer wie folgt 
zusammengefaßt:

„Wo das Erziehungssystem jungen Datums ist 
und ausländische Modelle kopiert, wie es ge-
wöhnlich in Entwicklungsländern der Fall ist, 
kommt es zu starken Anomalien. Die Länder 
der Dritten Welt haben sich nach dem Ende 
der Kolonialzeit mit Begeisterung in den 
Kampf gegen die Unwissenheit gestürzt, in 
dem sie mit Recht die eigentliche Vorausset-
zung für eine dauerhafte Befreiung und einen 
wirklichen Aufstieg sahen. Sie haben geglaubt, 
daß es genügt, den Kolonisatoren irgendwie 
das Instrument der technischen Überlegenheit 
zu entreißen. Sie stellen nun fest, daß diese 
Modelle (die übrigens oft schon für diejenigen 
nicht mehr brauchbar sind, die sie für ihre 
eigenen Zwecke entworfen haben) nicht auf 
ihre Bedürfnisse und Probleme zugeschnitten 
sind. Ihre Bildungsinvestitionen übersteigen 
ihre finanziellen Möglichkeiten. Sie produzie-
ren mehr Graduierte, als ihre Wirtschaft auf-
nehmen kann, wodurch innerhalb bestimmter 
Gruppen eine Arbeitslosigkeit entsteht, die 
nicht nur zu mangelnder Rentabilität führt, 
sondern auch zu psychischen und sozialen 
Schäden, deren Ausmaß bereits das soziale 
Gleichgewicht bedroht. Da die betroffenen 
Länder auf keinen Fall grundlegende Ziele 
aufgeben wollen, für die sie so viel geopfert,

1) Der Begriff Bildung wird im folgenden in An-
ehnung an den Geschäftsverteilungsplan des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
gerwandt zur Bezeichnung des Vorgangs geistiger 
formung des Menschen und der Vermittlung von 
Wissen und Kenntnissen hauptsächlich in schuli-
ionn Formen — analog dem englischen „educa-

gelitten und gekämpft haben
2

, wird eine .zer-
störerische Revision' notwendig." )

Von diesen Feststellungen ausgehend, lassen 
sich die Hauptprobleme der Bildungssysteme 
in den Entwicklungsländern wie folgt aufzei-
gen:
1. In den Bildungssystemen der Entwicklungs-
länder dominieren ausländische Modelle, die 
ausgerichtet sind auf die Bildungsbedürfnisse 
traditioneller elitärer Minderheiten oder neuer 
Eliten und auf Positionen im modernen Sektor 
(insbesondere in der Administration). Sie die-
nen der Selbstrekrutierung der Führungs-
schichten (der urbanisierten Bourgeoisie), nicht 
aber den Bedürfnissen der großen Masse (der 
Unterprivilegierten) in den ländlichen Gebie-
ten. Damit erhalten und verstärken sie den 
bestehenden Dualismus zwischen Stadt- und 
Landbevölkerung.

Aus dieser Dominanz der ausländischen Bil-
dungssysteme konnten sich die Entwicklungs-
länder bisher nicht befreien, und zwar vor 
allem wegen
— der fortbestehenden Aspirationen von El-
tern und Schülern, denen dieses System (in der 
Kolonialzeit) als einzige Möglichkeit des Aus-
bruchs aus dem traditionalen Leben und der 
Partizipation an den neuen modernen Lebens-
formen erschien,
— der Tatsache, daß die einheimischen Erzie-
hungsplaner und -administratoren Produkte 
dieser Systeme sind und andere Systeme erst 
langsam kennenzulernen beginnen,
— des Umstands, daß zum Ausbau des Bil-
dungssystems eine beträchtliche Hilfe von 
auswärts nötig und diese um so leichter zu

2) Zitiert nach der deutschen Ausgabe des Kommis-
sionsberichtes, die auch im folgenden zugrunde ge-
legt wird: Edgar Faure u. a., Wie wir leben lernen, 
Sachbuch rororo 6835, Reinbek bei Hamburg, No-
vember 1973, S. 29 f. 



bekommen war, je enger das System mit dem 
eines potentiellen Gebers oder ihm vertrauter 
Inhalte verbunden war.

2. In den Entwicklungsländern gibt es riesige 
Massen illiteraler Erwachsener und Kinder, 
die keine Gelegenheit haben, eine Schule zu 
besuchen. Andererseits kann eine große An-
zahl von Jugendlichen, die einige Jahre for-
maler Schulbildung erhalten oder gar das ge-
samte Schulsystem bis zur Universität durch-
laufen haben, keine ausbildungsadäquate Be-
schäftigung finden. Innerhalb der Gruppe der 
nichtbeschäftigten Schulabgänger und frustrier-
ten Intellektuellen entstehen große soziale 
und psychologische Spannungen. Damit ist ein 
gefährliches Potential revolutionärer Bewe-
gungen derer, die ihr Recht zur Partizipation 
am Fortschritt der menschlichen Gesellschaft 
fordern, gegeben.
3 . Es fehlen nahezu überall in der Entwick-
lungswelt — von wenigen Ausnahmen abge-
sehen — hochspezialisierte oder qualifizierte 
Fachkräfte, die im Stande sind, mit der wis-
senschaftlichen und technologischen Entwick-
lung der Welt Schritt zu halten und diese den 
besonderen Bedürfnissen ihrer Heimatländer 
anzupassen. Andererseits besteht eine stän-
dige Abwanderung hochqualifizierter Wissen-
schaftler bzw. Akademiker, die dringend für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
ihrer Heimatländer benötigt würde.

1

4) Faure, a. a. O., S. 62—64 (wenn auch nicht so ei
deutig wie hier auf die Entwicklungsländer bei
gen).
5) UNESCO Statistical Yearbook 1972, S. 30.
6) Faure, a. a. O., S. 91 f.

Mit Bezug auf die Gesamtproblematik des Bil-
dungswesens in der Welt hat Coombs vor 
einigen Jahren von der „Weltbildungskrise" 
gesprochen. Ihr Kern sind vielfältige Dispari-
täten zwischen den Bildungssystemen und ihrer 
Umwelt. Zwei der wesentlichen Ursachen die-
ser Disparitäten seien in diesem Zusammen-
hang angeführt:

— ein „immanentes Trägheitsmoment der Bil-
dungssysteme" selbst, die sich in ihren inne-
ren Strukturen zu langsam an neue äußere 
Bedürfnisse anpassen,
— „ein der Gesellschaft immanentes Träg-
heitsmoment ..., das dem optimalen Einsatz 
von Bildung ... für die soziale Entwicklung 
entgegenstand" 3).

Auch wenn Coombs — wohl zu Recht — von 
einer Krise der Bildung in der ganzen Welt 
spricht, lassen sich doch deutliche Unterschiede

3) Ph. H. Coombs, Die Weltbildungskrise, Stutt-
gart 1969, S. 18 

zwischen der Situation in den Entwicklungs. 
und in den Industrieländern feststellen. Diese 
sind zunächst quantita

4

tiver Natur. Darüber 
hinaus steht, aber die Entwicklung der Bil-
dungssysteme in den Entwicklungsländer 
unter Bedingungen, die sich stark von der Ent-
wicklung der bestehenden Systeme in den In-
dustrieländern unterscheiden ):

— Die Entwicklung von Bildungssystemen in 
den Entwicklungsländern geht — entgegen den 
Verhältnissen in den Industrienationen — der 
wirtschaftlichen und technologischen Entwick-
lung dieser Länder voraus.
— Die neuen Bildungssysteme sollen — an-
ders als in der Vergangenheit dieser Länder 
und in Europa — die Menschen für das Leben 
in einer Gesellschaft, die erst im Entstehen be-
griffen ist, vorbereiten.

Die folgenden Zahlen versuchen, die Situation 
von Bildung und Wissenschaft in den Entwick-
lungsländern guantitativ zu erfassen. Sie sollen 
das Ausmaß der Unterentwicklung von Bil 
düng und Wissenschaft in den Entwicklungs 
ländern aufzeigen und die Dimensionen de 
zu lösenden Probleme andeuten.

— Im Jahre 1970 waren 783 Millionen Men 
sehen oder 34,2 0/0 der erwachsenen Bevölke 
rung der Welt (über 15 Jahre) Analphabeten 
In den Entwicklungsländern waren es 50,2’ 
der erwachsenen Bevölkerung. Dabei sind ii 
den arabischen Staaten (Nordafrika und Wesl 
asien) und in Afrika (südl. der Sahara) dre 
von vier Erwachsenen des Lesens und Schre 
bens unkundig, in Asien jeder zweite und i 
Lateinamerika jeder vierte4). Falls die geger 
wärtigen Trends anhalten, wird sich zwar de 
relative Anteil der Analphabeten an der e: 
wachsenen Weltbevölkerung bis 1980 auf 290 
verringern, absolut wird die Zahl der Analphi 
beten jedoch auf etwa 820 Millionen anste 
gen ’).
— Nur jedes zweite Kind im schulpflichtige 
Alter in Afrika (südl. der Sahara), in den ar 
bischen Staaten und in Asien und drei vc 
vier Kindern in Lateinamerika erhalten übe 
haupt eine Schulbildung, meist nur für weni 
Jahre. Die tertiäre Stufe des Bildungsweser 
normalerweise die Universität, erreichen 
Afrika nur einer, in Asien, Lateinamerika ui 



den arabischen Ländern immerhin vier von 
hundert Jugendlichen im entsprechenden Al-
ter. In der Bundesrepublik Deutschland liegt 
die entsprechende Anzahl bei-20 vom 100; in 
Nordamerika besucht schon

7

 fast die Hälfte der 
jungen Menschen im entsprechenden Alter 
eine Hochschule ).
— Zwischen 1960 und 1968 ist die Zahl der 
Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, die nicht 
eingeschult werden konnten, um 17 Millionen 
oder jedes Jahr

8

 um rund 2 Millionen Kinder 
gestiegen. Wenn sich Bevölkerungswachstum 
und Schülerzahlen in gleichem Maße wie bis-
her weiterentwickeln, dann wird bis 1980 die 
Zahl der Kinder im Schulalter, die keine Schule 
besuchen, auf ungefähr 230 Millionen anstei-
gen ).
— Von 100 Kindern, die in den Entwicklungs-
ländern in die Primarschule gelangen, kom-
men nicht mehr als 30 bis zu ihrem Ende. Nicht 
einmal die Hälfte aller eingeschulten Kinder 
absolviert die ersten vie

%

%

r Klassen einer Pri-
marschule, in Afrika und Lateinamerika ver-
lassen mehr als 5  0/  aller, eingeschulten Kin-
der die Schule bereits nach der zweiten Klasse, 
ohne dauerhafte Kenntnisse erworben zu ha-
ben. In vielen Entwicklungsländern werden 
20 bis 40  des Gesamtetats der Primarschu-
len ohne jeden bleibenden Nutzen für solche 
„Schüler“ in Anspruch genommen9).

12) Faure, a. a. O., S. 106.
13) Nach Daten der Weltbank für 50 Entwicklungs- . 
ländern, in: Education, Sector Working Paper, 
World Bank, September 1971, S. 7.
14) Faure, a. a. O., S. 94, 95 und 104.

— Besonders gering ist der Bildungsstand 
von.Frauen und Mädchen. Die Analphabeten-
rate der Welt (insgesamt 34,2 %) beläuft sich 
auf 40 °/o bei Frauen und 28 0/o bei Männern 10 ). 
Der Anteil von Schülerinnen und Studentin-
nen ist in den meisten Entwic

%

klu
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ngsländern 
erheblich niedriger als der von Schülern und 
Studenten und wird auf den höheren Stufen 
des Bildungswesens immer geringer. In Afrika 
und in den arabischen Staaten z. B. waren 
1968 40 °/o aller Primarschüler Mädchen, dage-
gen nur etwa 30 0/o der Sekundarschüler und 
24 bzw. 21 0  der Hochschüler. Wesentlich bes-
ser war die Situation lediglich in Latein-
amerika mit 49 bzw. 48 bzw. 33 0  11). Diese 
Werte verdecken die Tatsache, daß die mittel-
ständischen und städtischen Familien in der 
Regel die Ausbildung ihrer Töchter weit mehr 
fördern als es die ärmere Stadtbevölkerung

7) Faure, a. a. O., S. 85, 108.
8) Faure, a. a. O., S. 90 f.
9) Faure, a. a. . O  S. 97.
10) Faure, a. a. O., S. 107.
11) Edwin M. Martin, Bericht des Vorsitzenden des 
Ausschusses für Entwicklungshilfe zur Jahresprü-
fung 1972, OECD, Dezember 1972, S. 250. 

oder gar die Landbevölkerung tun. Deshalb 
dürfte der Anteil von Mädchen aus diesen 
Schichten noch wesentlicher geringer sein.

— In den Industrienationen kommt im Durch-
schnitt ein Lehrer auf 25 Schüler; in Latein-
amerika ist das Verhältnis 1 : 32, in Asien 
1 : 36, in den arabischen Ländern 1 : 38 und 
schließlic 12h in Afrika 1 : 40 ). Zu dieser unter-
schiedlichen Verteilung kommen die Unter-
schiede der beruflichen Qualifikation, insbe-
sondere bei den Primarlehrern. In vielen Ent-
wicklungsländern, besonders in Afrika, ist der 
Großteil der Primarlehrer in seinem Bildungs-
stand kaum über den der auszubildenden 
Schüler hinausgelangt.
— Nur lO°/o aller an die Primarschule an-
schließenden Bildungsgänge haben eine prak-
tische oder professionelle Ausbildungsrich-
tung. An den Universitäten studiert die Mehr-
zahl der Studenten Geistes- und Rechtswissen-
schaften, nur wenige Natur- und Ingenieur-
wissenschaft oder Medizin. In Afri

%

ka, den 
arabischen Ländern und Lateinamerika sind 
nur jeweils 20 °o  aller Studenten zukünftige 
Natur- oder Ingenieurwissenschaftler 13).
— Im Jahre 1968 wurden auf der Welt ca. 
200 000 Mio US $ für das Bildungswesen auf-
gewandt. Das

%

 entspricht etwas über 4 % des 
Bruttosozialproduktes in der Welt bzw. etwas 
über 15  der Gesamthaushalte. Läßt man die 
Volksrepublik China, Nord-Korea und Nord-
Vietnam beiseite, entfallen 90 % der Erzie-
hungsausgaben auf die Industrienationen und 
weniger als 10 % auf die Entwicklungsländer. 
Mit einem Drittel der Weltbevölkerung, nur 
einem Viertel der Jugendlich

14

en und knapp 
der Hälfte der Schüler der Welt geben die 
Industrieländer also zehnmal soviel Geld wie 
die Entwicklungsländer für das Erziehungs-
wesen aus. Dabei steigen die Erziehungsaus-
gaben der Industrieländer stärker an als die 
der Entwicklungsländer. Damit vergrößert sich 
der Abstand zwischen den Industrienationen 
und den Entwicklungsländern auch im Hin-
blick auf die Entwicklung des Bildungswe-
sens ).
— Die Abwanderung von hochqualifizierten 
Fachkräften aus den Entwicklungsländern 
(bzw. ihr Verbleib in den Industrienationen 
nach einem Auslandsstudium) ist größer als 



der Zugang von ausländischen Experten in die 
Entwicklungsländer. 1967 standen 16  000 aus-
l
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ändische Berater (als Entwicklungsexperten) 
den Entwicklungsländern zur Verfügung. Im 
gleichen Jahr sind laut Schätzungen der UNO 
40 000 einheimische Fachleute in die Industrie-
nationen abgewandert ).
— Nur 5 % der gesamten Forschungskapazi-
tät der Welt entfällt auf die Entwicklungslän-
der, 95 % dagegen ist in den Industrienationen 
zentriert. Die entwickelten Länder geben 2 bis 
3 % ihres Bruttosozialproduktes für Forschung 
aus, die Entwicklungsländer Lateinamerikas, 
Asien und Afrikas dagegen nur 0,2 bis 0,5% 
und die Afrikas noch weniger, und zwar bei 
einem weit geringeren Bruttosozialprodukt16). 
Während in den entwickelten Ländern auf 
1 Mio Einwohner rd. 1000 Wissenschaftler ent-
fallen, sind es beispielsweise in Afrika nur 40. 
Selbst bei optimistischen Schät
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zungen werden 
es 1980 nicht mehr als 200 in Afrika und 400 
in Asien und Lateinamerika sein. In den Ver-
einigten Staaten von Amerika kommen 37 
Graduierte auf 100 000 Einwohner jährlich, 
während es in Asien 2, in Lateinamerika 1,4 
und in Afrika 0,2 sind ).

15) Der Pearson-Bericht, Wien u. a. 1969, S. 246.
16) Samuel Kodjo u. a., Materialaufbereitung zur 
internationalen Bildungs- und Wissenschaftspolitik 
der zweiten Entwicklungsdekade, Bochum (1971), 
S. 10, 11.
17) Karl Heinz Klingner, Dieter Seul, World Plan 
of Action for the Application of Science and Tech-
nology. Zusammenfassende Darstellung, Bochum, 
Dezember 1971, S. 13 f.

18) Faure, a. a. O., S. 105, Anm. 47.
19) Faure, a. a. O., S. 70—72.

Bei den genannten Zahlen darf nicht über-
sehen werden, daß die Entwicklungsländer 
(in bezug auf die angegebenen Werte) keine 
homogene Gruppe sind. Die Globalziffern ent-
halten beträchtliche (statistische) Unsicherhei-
ten und Verallgemeinerungen und basieren 
auf unterschiedlichen Kategorien. Sie über-
decken beträchtliche regionale Unterschiede. 
In den afrikanischen Ländern z. B. schwankt 
die Scholarisationsrate im Primarschulbereich 
von 8,7 bis 92 %, die im Sekundarbereich von 
0,3 bis 11,8%. In Asien gaben 1968 ein Land 

weniger als 1 %o des BSP für das Erziehungs-
wesen aus, 3 Länder dagegen mehr als 5 %. 
11 Länder lagen zwischen 1 und 5 % und der 
Durchschnitt bei 3,7 %18 ). Dennoch dürften 
die angegebenen Zahlen die Gesamtsituation 
von Bildung und Wissenschaft in der Entwick-
lungswelt insgesamt wiedergeben.

Der desolate Zustand der bestehenden Bil-
dungssysteme ist in vielen Entwicklungslän-
dern erkannt worden. An mehreren Stellen 
wurden ernsthafte Versuche zur Änderung der 
Situation unternommen. Es lassen sich — im 
Anschluß an den Faure-Bericht — drei Haupt-
ri
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chtungen dieser Versuche zusammenfas-

sen ):

— die „Reform“ derzeitiger Strukturen des 
Bildungswesens, ihre Neuordnung bzw. die 
Modernisierung der pädagogischen Praxis, 
wobei Reformmaßnahmen in Costa Rica, 
Mexiko, auf den Philippinen oder in Bolivien, 
Brasilien, Ägypten, im Iran, in Ruanda, Tune-
sien und Venezuela anzuführen sind;

— die strukturelle Veränderung im Kern des 
Bildungswesens, etwa im Bereich der Rekru-
tierung, des Zugangs zu den verschiedenen 
Schulstufen oder der Revision von Erziehungs-
inhalten. Dabei sind vor allem Maßnahmen in 
Chile, Indien, Indonesien, Peru und Tansania, 
aber auch in Kuba zu erwähnen;

— die radikale Kritik an den herkömmlichen 
Systemen im Sinne einer „Sozio-Politisierung" 
der Grunderziehung und der „Entschulung" 
der Gesellschaft. Diese Richtung, die bis heute 
im wesentlichen in der Theorie Verblieb, wird 
hauptsächlich vertreten von Paolo Freire und 
Ivan Illich.

II. Der Beitrag von Bildung und Wissenschaft zur Entwicklung

Bildung ist eines der menschlichen Grundbe-
dürfnisse. Sie dient der Mobilisierung des 
wichtigsten Hilsfmittels, über das jedes Land 
dieser Welt zu seiner Entwicklung verfügt, der 
menschlichen Ressourcen. Im Rahmen der 

sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in 
den Entwicklungsländern hat der Aufbau eines 
leistungsfähigen Bildungswesens zum Ziel,
— die nationale Unabhängigkeit zu begrün-
den und zu stabilisieren,
— eine wesentliche Grundlage für den wirt-
schaftlichen Fortschritt zu schaffen,
— den für eine soziale Transformation uner-
läßlichen Wandel des traditionalen Denkens 
und Handelns herbeizuführen.



Bildung kann das Bewußtsein des Eigenda-
seins des Menschen wecken und damit die 
Fähigkeit, seine Lebensbedingungen aus eige-
ner Kraft zu verbessern. Bildung ist eine 
Grundvoraussetzung wirtschaftlichen Fort-
schritts, eine notwendige Bedingung für ein 
Funktionieren des sozio-ökonomischen Sy-
stems. Sie kann mobilisierender Faktor im 
Rahmen bestehender oder zu schaffender akti-
ver Gesellschaften werden. Entwicklungsge-
Seilschaften sind „lernende Gesellschaf
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ten, in 
denen Erziehung zum Synonym für mensch-
liche Entwicklung schlechthin wird" ).

In allen Gesellschaften vollzieht sich Bildung 
in einer strukturierten und zumindest teilweise 
institutionalisierten Form. Bildung als System 
ist organisierte Form des sozialen Lernprozes-
ses, d. h. der Vermittlung der für den Fortbe-
stand und die Veränderung gesellschaftlicher 
Strukturen erforderlichen Einstellungen, Hal-
tungen, Fertigkeiten und Kenntnisse. Ein Bil-
dungssystem in diesem Sinne ist integraler 
Bestandteil aller Gesellschaften dieser Welt 
geworden 21).

Wissenschaft ist zumindest teilweise mit an-
spruchsvoller, institutionell gestützter gehobe-
ner Ausbildung gleichzusetzen. Sie ist damit 
verbunden bzw. darüber hinaus Erforschung 
gesellschaftlicher und naturgegebener Pro-
zesse bzw. Anwendung bereits vorhandener 
Erkenntnisse. Im Entwicklungsprozeß hat 
Wissenschaft insbesondere die Aufgabe, Tech-
nologie empirisch nutzbar zu machen, d. h. 
ihre notwendige Anpassung an spezielle Aus-
gangslagen und Bedürfnisse vorzunehmen22 ). 
Ausbau und Nutzung des in einer Gesellschaft 
vorhandenen bzw. von außerhalb übernom-
menen Potentials an Wissen und Können ver-
langt eine Infrastruktur, die nicht wie bei der 
ökonomischen Infrastruktur direkt meßbare 
Erträge ergibt, aber eine notwendige Voraus-
setzung dieser Erträge ist. Bildung und Wis-
senschaft stellen somit einen sozialen Sektor 
dar, dessen Produktionsziele „Eigenwertcha-
rakter" haben, ohne daß sie aus dem sozialen

23) F. Mühlenberg u. a., Erstellung eines Systems 
von länderbezogenen Informationen, Deutsches In-
stitut für Afrikaforschung e. V., Hamburg 1973, 
Teil I, S. 159.
24) Karl-Heinz Sohn, Entwicklungspolitik, München 
1972, S. 53.

20) E. Eppler, Wenig Zeit für die Dritte Welt, Stutt-
a gart u. a. 1971, S. 40.

21) P. V. Dias, Strategy of International Educatio-
nal Aid? Paper für eine Tagung der Deutschen 
Stiftung für Entwicklungsländer (1969), S. 2 f.

22) W. Arnold — S. Kodjo — E. A. v. Renesse, 
Qualitativer und quantitativer Bedarf der Entwick-

ngsländer in den Bereichen: Bildung, Wissen-
Schaft und Technologie, Bochum, September 1972, 

und ökonomischen Gesamtzusammenhang her-
ausgelöst werden können23 ).
Der Beitrag von Bildung und Wissenschaft zur 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in 
den Entwicklungsländern ist unbestritten. 
Zwischen dem wirtschaftlichen Wachstum und 
dem Bildungsniveau einer Gesellschaft beste-
hen enge Beziehungen. Menschliches Wissen 
und Können tragen maßgeblich zum wirtschaft-
lichen und technischen Fortschritt und damit 
zum wirtschaftlichen Wachstum bei. Allerdings 
ist dem in der ersten Entwicklungsdekade 
weitverbreiteten naiven Glauben von einer 
direkten Einwirkung von Bildungssystemen 
auf den Entwicklungsprozeß, von der Bildung 
als wirtschaftlicher Investition, von der schnell 
wirksamen Produktivität von Bildungsinve-
stitionen eine realistischere Einschätzung der 
Beziehung zwischen Bildung und wirtschaftli-
cher Entwicklung gefolgt.
Die Beziehungen zwischen Bildungssystem, 
Arbeitskräftebedarf und -Versorgung und wirt-
schaftlichem Wachstum haben sich als kom-
plexer erwiesen, als sie mit dem einfachen 
Manpower-Ansatz der Bildungsplanung der 
sechziger Jahre erfaßt werden konnten. Die 
Entwicklungsländer haben die Erfahrung ge-
macht, daß Bildungsinvestitionen ihre Früchte 
nicht sofort tragen. Sie erfahren vielmehr, daß 
die Berücksichtigung von Bildungsinvestitio-
nen den Verzicht auf andere unmittelbar pro-
duktiv wirksame Investitionen bedeutet. Hin-
zu kommt die Erkenntnis, daß an die realen 
Erfordernisse unangepaßte Bildungssysteme 
nicht nur keine Erträge bringen, sondern das 
wirtschaftliche Wachstum durch die unwirk-
same Bindung von Ressourcen behindern oder 
gar zurückwerfen.
Die gesamtwirtschaftliche Rendite einer (ver-
besserten) Bildung läßt sich weder in Indu-
striestaaten noch in den Entwicklungsländer
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exakt ermitteln. Sicher aber besteht eine zeit-
liche Verzögerung zwischen den Bildungsinve-
stitionen und ihrer Wirksamkeit, die sich nach 
Erfahrungen in Deutschland, falls diese über-
tragbar sind, auf einen Zeitraum von 15 bis 20 
Jahren erstrecken dürfte ).
Wissenschaft und technologische Forschung 
sind unabdingbar für eine kontinuierliche 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Die 



Entwicklungsländer müssen eine eigenstän-
dige Forschung und Lehre aufbauen, um den 
Entwicklungsprozeß zu steuern und zum eige-
nen Nutzen am internationalen wissenschaftli-
chen Kommunikationsprozeß zu partizipieren. 
Wissenschaft befähigt den Menschen in immer 
stärkerem Maße, seine Umgebung seinen Zie-
len entsprechend umzugestalten. Damit ist d
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as 
Problem der Entwicklung der Entwicklungs-
länder mit dem der Entwicklung von Wissen-
schaft eng verknüpft In dem über die Wissen-
schaft zu erfolgenden Dynamisierungsprozeß 
müssen wissenschaftliche Institutionen und 
Universitäten in engem Kontakt mit der Praxis 
und den Gegebenheiten ihrer Umwelt inter-
national verfügbare wissenschaftliche Erkennt-
nisse für den Entwicklungsprozeß verfügbar 
machen und ihre eigenen neuen Erkenntnisse 
in die internationale Wissenschaft einspei-
sen ). Das ist eine Funktion, die über die 
Lehre und die Ausbildung von Fachkräften für 
den Arbeitsmarkt hinausgeht und für die Uni-
versitäten und Forschungsinstitutionen in den 
Entwicklungsländern besonders befähigt wer-
den müssen.

Zusammenfassend sei für Maßnahmen zur 
Stützung des Entwicklungsbeitrages von Bil-
dung in den Entwicklungsländern folgendes 
festgestellt:

1. Auf allen seinen Stufen kann ein Bildungs-
system in den Entwicklungsländern einen Bei-
trag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung leisten. Der einseitige Ausbau nur eines 
Teils des Bildungssystems bzw. eine entspre-
chende (prioritäre) Förderungskonzeption auf 
seifen eines Gebers wird dieser Tatsache nicht 
hinreichend gerecht. So wie ein einseitiger 
Ausbau des Hochschulwesens die aktive Parti-
zipation der breiten Massen am sozialen und 
politischen Geschehen innerhalb der Gesell-

schaft wenig zu fördern vermag, vernachläs. 
sigt die Konzentration auf den Ausbau der 
Grunderziehung wesentliche personelle und 
institutioneile Voraussetzungen für den Ent-
wicklungsprozeß. Notwendig ist also ein aus-
gewogenes Wachstum der Bildungsinstitutio-
nen auf allen Stufen — unter Berücksichtigung 
der jeweils in einem Land vorfindbaren Be-
dingungen.
2. Beim Ausbau von Bildungssystemen in den 
Entwicklungsländern kann es keine Alterna-
tive zwischen quantitativen und qualitativen 
Maßnahmen geben. Weder quantitative Er-
weiterungen ohne qualitative Verbesserungen 
noch qualitative Verbesserungen ohne quanti-
tative Auswirkungen werden den Notwendig-
keiten der Entwicklung von Bildung gerecht. 
Zur qualitativen Vertiefung neben den quanti-
tativen Erweiterungen gehören entwicklungs-
adäquate Inhalte ebenso wie neue Formen, 
Methoden und Verfahren ihrer Vermittlung 
und Aneignung.
3. Wenn in diesem Zusammenhang von Ent-
wicklung die Rede ist, ist damit ein dynami-
scher Prozeß gemeint. Den daraus resultieren-
den Bildungserfordernissen kann nicht mit ab-
geschlossenem Bildungsprogramm oder -gan-
gen begegnet werden. Auch für die Menschen 
in Entwicklungsländern — und gerade für sie 
— ist Bildung ein lebenslanger Prozeß. Sie 
haben einen besonders großen Nachholbedarf 
an Bildung im Hinblick auf die große Zahl 
derer, die nicht vom Bildungssystem erfaßt 
wurden, auf die schmalen Kenntnisse der vie-
len, die nur kurz durch das Bildungssystem 
gegangen sind, wie auch im Hinblick auf die 
Adaptation des vermehrten Wissens der Indu-, 
strienationen. Lebenslange Erziehung ist ein 
dringendes Erfordernis der weiteren Integra-
tion der Bevölkerung der Entwicklungsländer 
in den dynamischen Entwicklungsprozeß.

III. Der Stand der internationalen Diskussion 
über Bildungs- und Wissenschaftshilfe

Im Rahmen der nach dem Zweiten Weltkrieg 
einsetzenden Hilfsmaßnahmen für die Länder 
der Dritten Welt haben die Bildungs- und Wis-
senschaftshilfe immer eine besondere Beach-*

25) Vgl. A. Meyer-Dohm, Wissenschaftliche Bezie-
hungen als Entwicklungsfaktor, in: Horst Sander —
Dietrich Stein, Beziehungen deutscher wissenschaft-
licher Institutionen zu Partnern in Entwicklungs-
ländern, Stuttgart 1971, S. 22 f.

tung im internationalen Bereich erfahren, ins-
besondere durch die Aktivitäten der UNESCO. 
Als Grundlage zur Entwicklung der Bildungs-
systeme in den Entwicklungsländern erarbei-
tete die UNESCO zu Beginn der ersten Ent-
wicklungsdekade die großen Regionalentwick-
lungspläne für Afrika (Addis Abeba), für La-
teinamerika (Santiago de Chile) und für Asien 
(Karachi). Die in diesen Plänen artikulierten 



Vorstellungen und Hoffnungen zur quantita-
tiven Ausweitung der Bildungssysteme konn-
ten sich nicht erfüllen. Vielmehr hat sich am 
Ende der ersten Entwicklungsdekade eine 
weltweite Verunsicherung über die weitere 
Bildungsplanungskonzeption ergeben. Die Er-
fahrungen der ersten Entwicklungsdekade ha-
ben gezeigt, daß eine quantitative Ausweitung 
von Bildungssystemen allein keine durchgrei-
fenden Auswirkungen auf den Entwicklungs-
prozeß ausübt oder gar direkt Einfluß auf das 
wirtschaftliche Wachstum hat. Neben dem 
(wirtschaftlichen) Produktionscharakter von 
Bildung ist deren Eigendimensionalität mit po-
litischen, sozialen und kulturellen Inhalten und 
Zielen erneut ins Bewußtsein getreten. Nicht 
mehr quantitative, sondern qualitative Pro-
bleme der Bildung und ihre Verbindung mit 
den Gesamtbedürfnissen der Gesellschaft ste-
hen im Mittelpunkt der Diskussion.
Die Internationale Strategie für die zweite 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, 
von der Vollversammlung am 24. Oktober 1970 
verabschiedet, hält im Sektor Bildung und 
Wissenschaft fü
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r grundsätzlich notwendig: „die 
Einschulung aller Kinder im Schulalter, quali-
tative Verbesserungen auf allen Stufen der Er-
ziehung, ... Ausrichtung der Erziehungspro-
gramme auf die Erfordernisse der Entwicklung 
sowie gegebenenfalls'Errichtung und Erweite-
rung wissenschaftlicher und technischer Insti-
tute“. Damit sind wesentliche neue internatio-
nal anerkannte Zielsetzungen knapp zusam-
mengefaßt ).
Der Pearson-Bericht, der gegen Ende der er-
sten Entwicklungsdekade eine Bestandsauf-
nahme bisheriger Ergebnisse der Entwick-
lungshilfe unternahm und Vorschläge der Ent-
wicklungspolitik der Zukunft ausarbeitete, 
ging ausführlich auf Probleme der Entwick-
lungsländer im Bereich von Bildung und Wis-
senschaft ein. Er bezeichnete die Verstärkung 
der Forschung und die qualitative Verbesse-
rung der Bildungssysteme als wesentliche zu 
lösende Probleme der Zukunft im Sektor Bil-
dung und Wissenschaft.
Weiter empfahl der Pearson-Bericht, bei Vor-
handensein entsprechender Einrichtungen Sti-
pendien- und Studienbeihilfen zum Besuch ein-
heimischer Unterrichtsstätten in den Entwick-
lungsgebieten zu vergeben. Für die besonde-

26) Die entwicklungspolitische Konzeption der Bun-
desrepublik Deutschland und die Internationale 
Strategie für die zweite Entwicklungsdekade, hrsg. 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, Bonp 1973, S. 55. 

ren Bedürfnisse der technologischen Entwick-
lung sollten nationale oder regionale For-
schungsinstitute geschaffen werden, an deren 
Errichtung sich die Industriestaaten beteiligen 
sollten.

Inzwischen sind mehrere internationale Orga-
nisationen wie die UNESCO, UNICEF oder die 
Weltbank daran gegangen, ihre Haltung ge-
genüber den Bildungsproblemen der Welt im 
einzelnen neu zu bestimmen. Die Prinzipien, 
die dieser Neubestimmung zugrunde liegen, 
hat Edwin M. Martin in seinem Bericht zur 
Jahresprüfüng 1972 des Ausschusses für Ent-
wicklungshilfe der OECD wie folgt zusammen-
gefaßt:

1. Jedes Land muß selbst entscheiden, welche 
Bildung es will, für wen sie bestimmt ist, durch 
welche Instrumente sie vermittelt werden und 
wer die Kosten tragen soll.
2. Bildungswesen und Gesellschaft beeinflus-
sen sich gegenseitig. Das Bildungswesen dient 
der Entwicklung des einzelnen und der Gesell-
schaft, wird aber in seinen Resultaten durch 
Struktur und Funktionieren des Gesellschafts-
systems beeinflußt und begrenzt.
3. Bildung und Erziehung sind ein lebenslan-
ger Prozeß, der weder auf die Jugend be-
schränkt noch mit einem Male endgültig ab-
geschlossen ist. Das Monopol der Schule als 
Vermittlerin von Bildung ist veraltet und un-
wirtschaftlich.
4. Der Zugang zur Bildung und das Erlernen 
des Lesens und Schreibens sind nicht mehr ein 
Grundrecht jedes Menschen allein, sondern 
auch ein Entwicklungsziel in sich ).27

27) Martin, a. a. O., S. 265.

Die UNESCO hat ihre Aktivitäten auf dem 
Sektor Bildung auf die stärkere Verbindung 
der Bildungssysteme mit den Bedingungen 
und Bedürfnissen der Gesellschaft ausgerich-
tet. Schwerpunkte dabei sind das Recht auf 
Bildung für alle und die Erneuerung der Bil-
dungssysteme sowie ihre Umwandlung zu 
einem integrierten System lebenslanger Erzie-
hung. Als wichtigste Aufgabe zur Erneuerung 
der Bildungssysteme erscheint die kritische 
Bestandsaufnahme des bestehenden Zustandes 
und die Definierung einer klaren Bildungs-
politik. Um die Explosion heutigen Wissens 
und den ständig wandelnden Wissensbedürf-
nissen zu entsprechen, wird eine stärkere Neu-
orientierung der Curricula für erforderlich ge-
halten, allerdings unter der Gewährleistung 



einer gewissen Stabilität des Systems, die zu 
seiner Einheit und Kontinuität notwendig ist.
Im Bereich der höheren Bildung versucht die 
UNESCO eine Bestimmung der Rolle der Uni-
versitäten im Entwicklungsprozeß bzw. im ge-
samten Bildungssystem. Sie legt dabei Gewicht 
auf die Verbesserung der inneren Struktur so-
wie der Erneuerung der Lehrinhalte unter Ein-
führung neuer Methoden und Techniken. Da-
bei wird der internationalen Zusammenarbeit 
besondere Beachtung geschenkt. Die UNESCO 
fördert weiter die Entwicklung von Forschung 
und postgraduierten Studien in den Naturwis-
senschaften und insbesondere in den Inge-
nieurwissenschaften. Die Anpassung von Wis-
senschaft und Technologie an die Entwick-
lungserfordernisse wird unterstützt, und zwar 
einerseits durch
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 Forschung in den Entwick-
lungsländern und andererseits durch Samm-
lung und Analyse relevanter Daten und Infor-
mationen ).

Besondere Impulse für die neuere internatio-
nale Diskussion sind von der durch die 
UNESCO berufenen Sachverständigenkommis-
sion   Entwicklung der Erziehung“ un-
ter dem Vorsitz des früheren französischen 
Erziehungsministers Faure ausgegangen. Diese 
Kommission hatte den Auftrag, sowohl für die 
Industriestaaten wie für die Entwicklungslän-
der neue Inhalte für das Bildungswesen zu 
definieren. Die Kommission ging dabei davon 
aus, daß Bildung das ganze Leben andauert. 
Die neuen Bildungsstrategien müßten auf die 
Innovation gerichtet sein und das Schulsystem 
mit verschiedenen Arten der außerschulischen 
Wissensvermittlung verbinden und es jeweils 
den individuellen Gegebenheiten der Umwelt 
überlassen, in der sich die Gesellschaft und der 
einzelne -entwickeln müssen, Inhalt und Me-
thodik des Lernprozesses zu bestimmen 29).

Unter den wesentlichen Elementen der Refor-
men und Veränderungen, die die Kommission 
vorschlägt, befinden sich
— die Überwindung einer Konzeption einer 
zeitlichen (Schulalter) und räumlichen (Schul-
gebäude) Begrenzung der Erziehung,
— die Umwandlung der „geschlossenen" Bil-
dungssysteme in „offene" mit besonderer 
Förderung der Vorschulerziehung und einer 
starken Begünstigung des Elementarbereichs, 

— Verbindung von Allgemeinbildung und 
technischer Ausbildung durch die inhaltliche 
und methodische Integration der Technik in 
den Bildungsprozeß,

— die Einrichtung weiterer Institutionen für 
das Hochschulwesen, etwa zur ständigen Bil-
dung, regelmäßigen Weiterbildung wie auch 
Spezialisierung und wissenschaftlichen For-
schung 31).

28) UNESCO, General Conference. Seventeenth 
Session, Paris 1972, 17 C/4. Draft Medium Term 
Outline Plan for 1973—1978, Paris 1972, S. 74 f., 
109 f., 113 f.
29) Nach Martin, a. a. O., S. 260.

30) Faure, a. a. O., S. 306.
”) Education, Sector Working Paper, a. a. 0., 
S. 8—11, und: Weltbank/IDA, Jahresbericht 1973, 
S. 19, 32/33.
32) Martin, a. a. O., S. 256.

In ihrer „Arbeitsstudie für den Bildungssek-
tor" (Sector Working Paper Education) vom 
September 1971 hat die Weltbank besonderen 
Wert darauf gelegt, das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis und die Verwaltung der Bildungsein-
richtungen zu verbessern und die Ausbildung 
stärker auf den Bedarf des Arbeitsmarktes ab-
zustellen. In der Vergangenheit hat die Welt-
bank im wesentlichen im Sektorbereich Bil-
dung und Wissenschaft Projekte der berufli-
chen und technischen Ausbildung sowie der 
allgemeinbildenden höheren Schulbildung, und 
zwar Bau und Ausstattung von Schulgebäuden, 
gefördert. Sie geht jetzt stärker dazu über, 
Projekte zu fördern, die dazu dienen, die Be-
deutung, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
des Schulsystems zu verbessern, z. B. in bezug 
auf die Curriculum-Entwicklung, Planung, 
Herstellung von Lehrmaterialien. Weiterhin 
ist die Weltbank bemüht, mehr Nachdruck als 
bish
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er auf die grundlegende Ausbildung und 
Schulung der Mehrheit der Bevölkerung zu 
legen, die bis jetzt wenig oder gar nicht von 
der Entwicklung des Bildungswesens profitiert 
hat, und zwar insbesondere in den ländlichen 
Gebieten ).

Schließlich hat sich der Ausschuß für Entwick-
lungshilfe der OECD in den letzten Jahren auf 
einer Reihe von Konferenzen mit Problemen 
der Bildungs- und Wissenschaftshilfe befaßt. 
Dabei kam man zu dem Ergebnis, daß sich die 
Bildungshilfe fortan auf die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Schulsysteme und nicht 
auf deren weiteren Ausbau konzentrieren 
sollte. Der stärkeren Ausrichtung des Bil-
dungswesens auf die Belange des Agrarsek-
tors, vor allem in Afrika, müsse größere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Außerdem 
wurde empfohlen, die Empfänger von Stipen-
dien in stärkerem Maße in den Einrichtungen 
der Entwicklungsländer selbst auszubilden32).



In diesem Zusammenhang erscheint eine För-
derung von Initiativen der Entwicklungsländer 
durch die Geber in folgenden Bereichen beson-
ders nützlich:
— Planung von Bildungssystemen für die ein-
zelnen Länder,
— Unterstützung von Bildungsexperimenten 
zur Suche nach neuen Lösungen,
— Erfolgskontrolle und Auswertung der 
Durchführung von Mustervorhaben,
— Koordinierung der Bildungshilfe auf der 
Basis von integrierten, mehrjährigen Sektor-
planungen.
Die Geber könnten, wenn sie es wünschen, die 
Rolle eines Katalysators im Innovationspro-
zeß übernehmen, Initiativen der Entwick-
lungsländer im Bereich der Forschung fördern 
und einen großen Teil der Analysen durchfüh-
ren, aufgrund deren die Entwicklungslän

33

der 
entscheiden können, welche Form des Bil-
dungswesens für sie am besten geeignet ist ). 
Im Bereich von Wissenschaft und Forschung 
wird die internationale Diskussion bestimmt 
von dem „World Plan of Action“ für die An-
wendung von Naturwissenschaften und Tech-
nologie von Anfang 1971. Dieser Weltplan 
stellt die wohl umfassendste Darstellung der 
anstehenden Probleme dar und bietet gleich-
zeitig eine Fülle von Vorschlägen zu entspre-
chenden Lösungen. Seine Ziele sind

— der möglichst schnelle Aufbau der notwen-
digen Infrastruktur für Wissenschaft und Tech-
nologie in den Entwicklungsländern,

— die Verbesserung des Technologie-Trans-
fers und der Förderung der praktischen An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse,

— die Konzentration der wissenschaftlichen 
und technischen Bemühungen der entwickelten 
Länder auf Probleme, die für die Entwicklungs-
länder von besonderer Bedeutung sind.

Zur Behebung des unterschiedlichen wissen-
schaftlichen und technologischen Ausbaus in 
Entwicklungsländern und Industrieländern 
stellt der Weltplan eine Reihe außerorden

%

t-
lich ambitiöser Forderungen auf. Gegen Ende 
der zweiten Entwicklungsdekade sollen die 
Entwicklungsländer durchschnittlich 1 % ihres 
Bruttosozialprodukts für Wissenschaft und 
Technologie ausgeben. Die Industrieländer 
sollen ihre Hilfen auf diesem Gebiet so weit 
steigern, daß sie 1980 ca. 0,05 °/  ihres Brutto-
sozialproduktes, oder bei einer Verwirklichung 
des 1 %-Zieles der Entwicklungshilfe 5 % ihrer 
gesamten Entwicklungshilfeleistungen, betra-
gen. Weiter
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 sollen die Industrieländer 5 % ih-
rer eigenen Ausgaben für nichtmilitärische 
Forschung Problemen widmen, die für die Ent-
wicklungsländer von besonderer Bedeutung 
sind ).

IV. Die deutsche Bildungs- und Wissenschaftshilfe

Bildungs- und Wissenschaftshilfe umfaßt 
alle Maßnahmen zur Förderung der Bereiche 
schulische und außerschulische Bildung, For-
schung und Entwicklung sowie deren Anwen-
dung. Ihr Ziel ist die Schaffung bzw. qualita-
tive und strukturelle Verbesserung von Bil-
dungs- und Wissenschaftsinstitutionen. Bil-
dungs- und Wissenschaftshilfe ist in großen 
Bereichen Förderung von sozialer Infrastruk-
tur.

Im System der deutschen wissenschaftlichen 
Beziehungen zum Ausland grenzt sich die Bil-
dungs- und Wissenschaftshilfe ab gegenüber 

der auswärtigen Kulturpolitik und der wissen-
schaftlich-technologischen Zusammenarbeit. Die 
auswärtige Kulturpolitik dient der Präsenta-
tion und Repräsentation der deutschen Kultur 
und Wissenschaft im Ausland, die Bildungs-
und Wissenschaftshilfe orientiert sich an den 
entwicklungspolitischen Interessen und Gege-
benheiten der Entwicklungsländer. Die wissen-
schaftlich-technologische Zusammenarbeit ist 
Austausch von Partnern auf vergleichbarem 
Entwicklungsstand, gleichgewichtiges Geben 
und Nehmen, das vorrangig den Interessen 
der Fortentwicklung der deutschen Wissen-
schaft dient. Wissenschaftshilfe ist eine Hilfs-

34) Siehe im einzelnen dazu: Karl Heinz Klingner 
— Dieter Seul, World Plan of Action for the Appli-
cation of Science and Technology. Zusammenfas-
sende Darstellung, Bochum, Dezember 1971. 

33) Martin, a. a. O., S. 268—273 (insgesamt sehr aus 
der Geberperspektive gesehen, weniger aus der der 
Entwicklungsländer, deren eigene Vorstellungen 
und Traditionen Grundlage der Entwicklung sein 
müssen).



leistung auf verschiedenen Entwicklungsstu-
fen wissenschaftlicher Institutionen, die sich an 
den Notwendigkeiten des Einsatzes von Wis-
senschaft im Entwicklungsprozeß der betreffen-
den Länder ausrichtet.

Faßt man Bildungs- und Wissenschaftshilfe in 
der umfassendsten Form (unter Einschluß von 
z. B. Auslandsschulen, Gewerbeschulen, Sti-
pendienvergabe im Rahmen von Aus- und 
Fortbildung) zusammen, so spielt dieser Sek-
tor innerhalb der deutschen Entwicklungshilfe-
maßnahmen eine bedeutende Rolle. Bezogen 
auf die Maßnahmen im Rahmen eines eigenen 
Titels für die Bildungs- und Wissenschaftshilfe 
(686 02) wirkt der Beitrag eher marginal. Die-
ser Titel umfaßt Maßnahmen für das höhere 
und allgemeinbildende Erziehungswesen in 
Entwicklungsländern. Im Gesamtbereich der 
deutschen Technischen Hilfe im engeren Sinne 
machte er im Durchschnitt der Jahre 1963 bis 
1972 knapp 12% aus. 186 Projekte unter-
schiedlicher Art und unterschiedlichen Um-
fangs wurden abgewickelt bzw. befinden sich 
noch in der Durchführung. Sie umfassen so-
wohl komplexe Maßnahmen (Aufbau einer 
ganzen Fakultät/Hochschule unter Einschluß 
von Baumaßnahmen) wie relativ einfache Ma-
teriallieferungen.
Eine Analyse der bisherigen Maßnahmen läßt 
eindeutig erkennen, daß das Schwergewicht 
des Bildungshilfetitels auf dem Subsektor „Hö-
heres Erziehungswesen" (= Hochschulen) ge-
legen hat. Demgegenüber wurde einerseits 
dem allgemeinbildenden Bildungswesen (Pri-
mär- und Sekundarbildun'g) und andererseits 
dem eigentlichen Wissenschaftsbereich (über 
Lehr- und damit verbundene' Forschungsaufga-
ben im Hochschulbereich hinaus) nahezu kei-
nerlei Beachtung geschenkt.

Für die bisherige Vernachlässigung des allge-
meinbildenden Bildungswesens im Rahmen der 
deutschen Bildungshilfe gibt es mehrere Grün-
de. Sowohl von deutscher Seite wie von Seiten 
vieler Entwicklungsländer bestand eine ge-
wisse Scheu, in. diesem Bereich aktiv zu wer-
den, u. a. wegen der damit verbundenen poli-
tischen und sozialen Brisanz. Weiterhin bestan-
den trotz der Bemühungen der UNESCO, die 
quantitative Entwicklung dieses Sektors mit 
bildungsökonomischen Argumenten zu be-
gründen, Zweifel an der wachstumsfördernden 
Bedeutung gerade in diesem Bereich. Schließ-
lich fehlten auf Seiten der Entwicklungsländer 
institutioneile und finanzielle Voraussetzun-
gen für die prioritäre Förderung des Grund-
schulwesens, auf deutscher Seite das nötige 

Instrumentarium bzw. Personal zur Durchfüh. 
rung entsprechender Maßnahmen. Ein Großteil 
der in diesen Gründen zum Ausdrude kom-
menden Reserven gegenüber einer Förderung 
des Grundschulwesens muß nach der neueren 
internationalen Diskussion als überholt gel-
ten.
In der entwicklungspolitischen Konzeption der 
Bundesrepublik Deutschland für die zweite 
Bildungsdekade vom 11. Februar 1971 wird 
unter den Schwerpunktbereichen künftiger 
deutscher Sntwicklungshilfemaßnahmen das 
„arbeits- und umweltorientierte Bildungssy-
stem zur Aktivierung der Fähigkeit zur Selbst-
hilfe, vor allem durch Förderung von Berufs-
bildungsorganisationen sowie unmittelbar an-
wendbarer und ausbaufähiger Grunderzie-
hung, wobei auch Massenmedien einzusetzen 
sind", genannt. In einem besonderen Absatz 
über die Bildung und Wissenschaft im Rahmen 
sektoraler Aspekte der Entwicklungspolitik 
wird ausgeführt, daß Förderungsmaßnahmen 
auf eine flexible Anpassung der Bildungsin-
halte und -methoden an die sich ändernden Er-
fordernisse des Arbeitsmarktes und der sozia-
len Umwelt hinwirken sollten. Wirksame Maß-
nahmen zur strukturellen Änderung des Bil-
dungswesens und zur Entwicklung neuer Lehr-
und Lernverfahren sollen Priorität gegenüber 
Beiträgen zur lediglich quantitativen Erweite-
rung bestehender Bildungssysteme genießen 
Folgende Gebiete der Bildungs- und Wissen-
schaftshilfe seien verstärkt zu fördern: Erzie-
hungsverwaltung, Erziehungsplanung und -for-
schung, Bildungsmaßnahmen außerhalb des 
herkömmlichen Schulwesens unter Einsatz von 
Massenmedien, flexible Berufsausbildungs-
systeme, materielle Infrastruktur des Bildungs-
wesens, anwendungsorientierte Forschung 3.

Die Bundesregierung hat entsprechend einer 
Ankündigung der entwicklungspolitischen Kon-
zeption am 22. Dezember 1971 ein Grundsatz-
programm der Bildungs- und Wissenschafts 
hilfe verabschiedet. Darin werden eine Reihe 
von Schwerpunkten zur Förderung von Bil-
dung und Wissenschaft in den Entwicklungs-
ländern gesetzt. Im Bereich der Bildungshilfe 
sind dies
— die funktionale Grundbildung (als Vermitt-
lung von praxis- und umweltbezogenen Grund-
kenntnissen für junge Menschen und Erwach-
sene, etwa durch multifunktionale Bildungs 
und Sozialzentren, durch die Förderung von 

35) Die entwicklungspolitische Konzeption, a. a. 0.
S. 18.



geeigneten Trägern und entsprechende Bera-
tungsgruppen sowie Lehrerfortbildung und 
den Aufbau von Dokumentationsdiensten),
— die berufliche Bildung (in ländlichen und 
industrialisierten Regionen auf unterschied-
lichem Niveau sowie an den Hochschulen),
— die Unterstützung von Bildungsplanungs-
und Bildungsforschungsmaßnahmen und die 
Förderung von Diensten für das Bildungswe-
sen (wie Bau von Bildungseinrichtungen, Lehr-
und Lernmitteln).

Im Bereich der Wissenschaftshilfe liegen die 
Schwerpunkte 
— auf der Förderung von wissenschaftlichen 
Grundlagen zur Lösung von Problemen we-
sentlicher entwicklungspolitischer Bedeutung 
(Förderung von wissenschaftlichen Instituten 
und gemeinsamen Forschungsvorhaben in den 
Entwicklungsländern) sowie
— auf der Errichtung von wissenschaftlich-
technischen Diensten und Einrichtungen, wel-
che der Anwendung von Wissenschaft und 
Technologie dienen, darunter neue Aktivitä-
ten wie Aufbau von Dokumentationsdiensten, 
wissenschaftlichen Bibliotheken oder statisti-
schen Diensten.
Nadi dem Grundsatzprogramm soll Kapital-
hilfe auch für Investitionen in den Bereichen
Bildung und Wissenschaft vergeben werden, 
insbesondere für wissenschaftliche Einrichtun-
gen, Versuchs- und Modellschulen, Lehreraus-
und Fortbildungsstätten sowie für Produk-
tionsstätten von Unterrichtsmaterial. Sur-place 
und Drittländer-Stipendienprogramme sollen 
vorrangig gefördert und regional (über Afrika 
hinaus) erweitert werden. In Ergänzung zu 
entsprechenden Maßnahmen sollen die auf den 
Ausbau von wissenschaftlichen Einrichtungen 
in den Entwicklungsländern bezogenen Pro-
gramme deutscher Institutionen, wie etwa des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes, 
mit den deutschen Bildungshilfeprogrammen 
abgestimmt und insgesamt so erweitert wer-
den, daß das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit sich auf wenige umfang-
reiche und erfolgversprechende Maßnahmen 
und Programme beschränken kann. Im Bereich 
der Wissenschaftshilfe sollen in Abstimmung 
mit den Länderhilfsprogrammen identifizierte 
Schlüsselbereiche der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung durch aufeinander abge-
stimmte und zusammen
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hängende Forschungs-

programme gefördert werden ).
36) Die

S. 33 ff.

Die deutsche Bildungs- und Wissenschaftshilfe 
unterstützt die Entwicklungsländer bei Vorbe-
reitung und Durchführung ihrer Reformen des 
Bildungssystems. Dabei soll eine stärkere sek-
torale und regionale Konzentration erfolgen. 
Bildungs- und Wissenschaftshilfe setzt wie die 
Entwicklungshilfe überhaupt partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Gebern und Neh-
mern voraus. Das bedeutet eine entsprechende 
Eigenanstrengung des Entwicklungslandes. Da-
durch dürfen aber nicht die Länder benachtei-
ligt werden, die einer Unterstützung auf die-
sem Sektor am meisten bedürftig sind. Re-
formmaßnahmen in einem umfassenden Sinne 
lassen sich im Bildungswesen nur in wenigen 
Entwicklungsländern feststellen. Wohl aber 
gibt es kaum ein Entwicklungsland, in dem sich 
nicht bescheidene reformerische Ansätze im 
Bildungswesen erkennen lassen.

Noch entspricht die Praxis der deutschen Bil-
dungs- und Wissenschaftshilfe nicht den 
Schwerpunkten des Grundsatzprogramms und 
den allgemeinen Prinzipien der entwicklungs-
politischen Konzeption der Bundesregierung. 
Der deutsche Beitrag zur Lösung der Probleme 
von Bildung und Wissenschaft in den Entwick-
lungsländern ist insgesamt gesehen sicher 
marginal. Vor dem Hintergrund klarerer Ab-
grenzungen seiner Formen und Möglichkeiten, 
einer Abstimmung seiner Zielsetzung auf ent-
sprechende Förderungsinstrumente und durch 
eine verbesserte Planung im Zusammenwirken 
mit der Aufstellung von Länderhilfsprogram-
men kann die deutsche Bildungs- und Wissen-
schaftshilfe sicher verbessert werden. Dazu 
sind im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit durch die Schaffung von Sek-
torreferaten, darunter das für „Bildung, Wis-
senschaft und Massenmedien", im April 1973 
neue organisatorische Voraussetzungen ge-
schaffen worden. Ziel der Sektorreferate ist es, 
durch praxisnahe Grundsätze und Handlungs-
anleitungen für die Administration die vor-
handene Kluft von Programm und Wirklich-
keit zu verringern.
Die deutsche Bildungs- und Wissenschaftshilfe 
wird in Zukunft — mit Aussicht auf wenig-
stens bescheidenen Erfolg — verstärkt Hilfe-
stellungen geben bei der Steigerung von Pro-
blembewußtsein und Reformwillen sowie bei 
der Förderung der Selbständigkeit der Ent-
wicklungsländer im Bereich von Bildung und 
Wissenschaft durch den Ausbau ihrer ent-
sprechenden Infrastruktur.

Bildungs- und Wissenschaftshilfe kann nie 
isoliert ansetzen. Sie muß in sozio-ökonomi-

entwicklungspolitische Konzeption, a. a. O.,



sehen, kulturellen und gesellschaftlichen, aber 
auch in den fachlichen Bezügen des jeweiligen 
(technischen) Ansatzes gesehen werden. Bil-
dungs- und Wissenschaftshilfe steht in solchen 
Bezügen sowohl auf der Seite der Geber- wie 
der Nehmerländer. Sie wird einen wirksamen 
Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung nur leisten können zusammen mit 
grundlegenden Maßnahmen zur Beseitigung 
der weltweiten Abhängigkeit der Entwick-

lungsländer von den Industrienationen und 
eigenen Maßnahmen der Entwicklungsländer 
zur Beseitigung elitärer Schichtungen und zur 
Unterstützung emanzipatorischer Bewegungen. 
Angesichts der insgesamt recht bescheidenen 
Ansätze in dieser Richtung bleiben der Bil-
dungs- und Wissenschaftshilfe wie der Ent-
wicklungshilfe überhaupt nur vorsichtige 
Schritte zur Verwirklichung ihrer Zielsetzun-
gen.



Carl Joseph Schulte

Zum Begriff „Aufgaben der Entwicklungshilfe"

Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
führte 1965 aus, daß a

1

ls bestimmend für 
den notwendigen umfassenden Wandel in Ent-
wicklungsländern die geistige Bereitschaft und 
Fähigkeit für modernes wirtschaftliches Den-
ken, für neue Techniken, Organisationsformen 
und Verhaltensweisen zu gelten habe ).

Solche Bereitschaft aus der vorgegebenen 
kulturellen Situation heraus, zu entwickeln, 
bisher ungenutzte geistige Fähigkeiten auszu-
bilden und möglichst große Teile der Bevölke-
rung für gewandelte Gesellschaftsformen auf-
zuschließen, wird vornehmlich als Aufgabe der 
.Intellektuellen Investition” angesehen.

Der Begriff „Intellektuelle Investition” ist erst 
seit einigen Jahren in Gebrauch; er hat sehr 
schnell allgemeine Anwendung gefunden. Der 
Begriff hat zweifellos den Vorteil, daß er einen 
Ausdruck der ökonomischen Fachsprache — In-
vestitionen — enthält. Mit seiner Hilfe kön-
nen sich deshalb Juristen, Ökonomen, Sozio-
logen, Pädagogen und Politiker darüber ver-
ständigen, daß und inwieweit Mittel für die 
sozial-ökonomische Entwicklung sinnvoll und 
notwendig sind, zumal der Nachweis gelang, 
daß solche Investit 2ionen sich verzinsen ), teil-
weise sogar weit besser als manche Formen 
materieller Investitionen. Die Betrachtung sol-
cher Aufwendungen als Investitionen macht es 
möglich, sie in Beziehung zu setzen zu den

1) Grundsätze für eine Bildungshilfe der Bundes-
republik Deutschland an die Entwicklungsländer. 
Handbuch der Entwicklungshilfe, II A 11 BR 23, 
Grundsatz 1.3. Loseblattsammlung, Baden-Baden.
2)Der Versuch, die Höhe der Verzinsung zu er-
mitteln, scheint allerdings noch auf methodische 
sohwierigkeiten zu stoßen.
So wird man sich — mindestens zunächst — mit 

en Feststellungen von H. von Recum, Das Bil-
dungswesen als Entwicklungsfaktor, in: Entwick-
ongstheorie und Entwicklungspolitik, Tübingen 
64, S. 386, begnügen müssen: „... gelungen, Be-

rege dafür zu erbringen, daß der Aufwand für Bil-
ung eine wachstumstördernde Investition darstellt.

Immerhin ergeben erste Schätzungen als Faust-
S69e1, daß sich Bildungsinvestitionen mindestens 
ke noch verzinsen wie Investitionen in physisches 

materiellen Investitionen, das richtige Verhält-
nis beider Arten von Investitionen zu erwägen 
usw.
Trotzdem kann dieser Begriff nicht ganz be-
friedigen. Was hier getan wird — sei es durch 
Erziehung, durch Fortbildung, durch Informa-
tion oder anderes —, wird ja an Menschen 
getan. Als Ergebnis solcher „intellectual in-
vestments” erwartet man eine Erhöhung des 
Sozialprodukts. Der Mensch, in den man auf 
solche Weise Kapital investiert hat, erscheint 
hier also nur noch als das Mittel, das man 
durch diese Investitionen befähigt, ein höheres 
Sozialprodukt zu erarbeiten 3). Zweifellos wi-
derspricht es der Werthaltung vieler Kulturen 
und Gruppen, den Menschen in dieser Weise 
als ein bloßes Mittel zu sehen, und zwar als 
ein manipulierbares Mittel, manipulierbar 
durch einen „Change agent”. Aber davon ab-
gesehen — es ist ja nicht so (oder vielleicht 
besser noch nicht so), daß dieses „Investment” 
an dem Menschen ohne dessen Willen und Zu-
tun vollzogen werden kann — etwa in einer 
Art von Hypnoseschulung —, sondern er muß 
dazu bereit, dafür motiviert sein; denn er muß 
ein gutes Teil selbst dazu tun4).

3) Das wird meist nicht expressis veibis gesagt, ist 
aber deutlich feststellbar
4) Vgl. R F Behrendt, Soziale Stralegie für Ent-
wicklungsländer. Frankfurt/M 1965, S. 134 ft
5) So z. B Th. W. Schultz. Transforming Traditional
Agriculture, London 1964, S. 199: „The rate of re-
turn depends upon the expected life span“.

Das gerät bei dem Investment-Denken leicht 
in Vergessenheit. Schließlich führt solche rein 
ökonomische Betrachtung in ihrer letzten Kon-
sequenz dazu, daß der Begriff ausgeweitet 
wird zu „investment in man” oder „Investment 
in human Capital”. Damit gewinnt er nicht ge-
rade an Menschlichkeit, wohl aber an Undeut-
lichkeit. Jetzt kommen nämlich zu solchen In-
halten wie Ausbildung, Fortbildung usw. noch 
Gegenstände wie Gesundheitsfürsorge o. a 
hinzu — Gesundheitsfürsorge z. B. deshalb, 
weil es unwirtschaftlich wäre, zuerst in einem 
Menschen Geld für Ausbildung zu investieren 
und ihn dann unnötig früh sterben zu lassen ä).



Aus diesen Gründen ist nach Rheinwald 6) die 
Verwendung des Begriffpaares „geistige För-
derung" und „materielle Förderung" vorzu-
ziehen. Hier erscheint der Mensch nicht als 
Mittel zum Zweck, sondern als der, den man 
bei seinen eigenen Bemühungen um geistige, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung för-
dert. Und wenn hier mit dem Verzicht auf den 
Begriff „Investitionen" der ökonomische Bezug 
auch weniger sichtbar zum Ausdruck kommt, 
so ist doch deutlich, daß die Förderung in bei-
den Bereichen der materiellen Aufwendungen 
bedarf, daß diese Aufwendungen mit Rücksicht 
auf den größtmöglichen Wirkungsgrad einge-
setzt werden müssen und daß eine optimale 
Relation der für beide Gruppen einzusetzen-
den Geldmittel angestrebt werden muß.

Aber es kommt hier weniger auf die zu ver-
wendenden Begriffe als vielmehr darauf an, 
das Ziel — die Förderung des Menschen — zu 
sehen. Denn mit Hilfe dieser Zielsetzungen 
läßt sich jetzt bestimmen, was im einzelnen 
mit solchen „intellektuellen Investitionen" ge-
leistet werden muß, welche Einzelfunktionen 
sie erfüllen müssen, wenn sie zu diesem Ziel 
führen sollen.

Diese Frage nach den zu leistenden Aufgaben 
ist deshalb von Belang, weil ihre Beantwor-
tung eine für weiterleitende Überlegungen 
brauchbare Gliederung des Gesamtkomplexes 
„intellectual investments" bzw. „geistige För-
derung" ergibt. Eine Gliederung dieser Art ist 
im allgemeinen nicht gebräuchlich; meist fin-
det man eine am Institutionellen oder am Me-
thodischen orientierte Gliederung, also die Un-
terscheidung von:

Forschung, Ausbildung, Fortbildung, Be-
ratung, Massenkommunikation o. ä.

Diese und ähnliche Gruppierungen sind des-
halb wenig förderlich, weil Art und Grad von 
Organisation und Institutionalisierung

7

 in den 
einzelnen Ländern sehr verschieden sind. Vor 
allem aber kommt es darauf an, was im ein-
zelnen im Rahmen der „intellectual invest-
ments" angestrebt und getan werden kann und 
soll ). Deshalb ist m. E. einer solchen formal-

6) H. Rheinwald, Landwirtschaftliche Entwicklungs-
planung in einer wachsenden Gesamtwirtschaft. 
Vortrag vor einem internationalen Seminar der 
DSE am 10. August 1966 (hektographiertes Manu-
skript).
7) Vgl. K. H. Pfeffer, Die Bildung sozial-ökonomi-
scher Führungskräfte in Entwicklungsländern, Bei-
hefte der Konjunkturpolitik, Heft 6, Berlin 1960, 
S. 143 ff. 

instrumentalen Gruppierung eine Aufgliede-
rung vorzuziehen, die die Gliederung der 
„intellectual investments" nach ihren Einzel-
funktionen und damit ihre Problematik erken-
nen läßt.

Dem Gesetzgeber der Bundesrepublik ist eine 
solche Gliederung nicht geläufig. Er beschränkt 
sich darauf, 

8
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materielle und geistige Förderung 
als „Aufgabe der Entwicklungshilfe“ ) oder 
„förderungswürdige Entwicklungshilfe“ ) zu 
bezeichnen, ohne näher zu erläutern, was un-
ter diesen vieldimensionalen Begriffen zu ver-
stehen ist.

Daraus ergeben sich erhebliche Fehlinterpreta-
tionen durch die Verwaltung, die aus Gründen 
der Vereinfachung einer formal-instrumenta-
len Aufgliederung den Vorzug gibt10).

8) Vgl. z. B. 1227 I 8 RVO; § 2 I 10 AVG; Ridht 
linien des BMI für die Beurlaubung von Bundes-
bediensteten zur Übernahme von Aufgaben de: 
Entwicklungshilfe usw.
9) Vgl. z. B. § 34 d EStG; Entwicklungshilfesteuer 
gesetz; Entwicklungshelfergesetz usw.
10) Vgl. z. B. das Anerkennungsverfahren nad 
§ 1227 I 8 RVO, das nicht vom Tätigkeitsbereich de
Versicherten ausgeht, sondern von Vergaberis 
linien der Finanzmittel der materiellen Entwig 
lungshilfe; vgl. dazu Echterhölter, BABI 19b 
S. 597 ff., und Wild NJW 1972, S. 2167 ff.

Die nachfolgende Gliederung der „Aufgaben 
der Entwicklungshilfe" unter dem Teilaspekt 
der geistigen Förderung kann keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben, doch soll 
versucht werden, diesen vieldimensionalen 
Begriff in seine Einzelfunktionen zu zerlegen, 
um so vielleicht besser erkennen zu können, 
was neben den materiellen Investitionen un-
ter „förderungswürdiger Entwicklungshilfe' 
verstanden werden kann.

Dabei ergibt sich m. E. zunächst die Aufgabe:

1. wirksame Produktionsverfahren, bessere 
Produktionsmittel und ganz allgemein neue 
Erkenntnisse zu entwickeln. Das ist zweifellos 
Voraussetzung für jede Förderung der Men-
schen bei ihrer Entwicklung und damit für die 
Entwicklung selbst. Bei der Frage, von wem 
diese Aufgabe zu leisten ist, denken wir heute 
zuerst an die — irgendwie institutionalisierte 
— Forschung. Sie allein kann jedoch — auch 
bei bester Organisation und Ausrüstung -
nicht all das leisten, was für eine integrale 
und zügige Entwicklung notwendig ist. We-
sentliches müssen dazu auch die im praktischen 
Geschehen Stehenden beitragen.



2. Eine weitere Teilaufgabe ist das Vermitteln 
von Wissen an die zu fördernden Menschen. 
Das erfordert jedoch je nach Situation ganz 
verschiedene Maßnahmen: Bei jungen und 
heranwachsenden Menschen schulmäßige Aus-
bildung, bei Erwachsenen Kurse, Demonstra-
tionen, Informationen durch Massenkommuni-
kationsmittel usw.; es steht hier eine ganze 
Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, daher 
muß die jeweils zweckmäßigste ausgewählt 
werden. Wichtig ist, daß es sich — auch bei 
der Arbeit mit Erwachsenen — keineswegs 
nur darum handelt, den Menschen die jeweils 
neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft so 
schnell wie möglich zu vermitteln, sondern 
auch das beizubringen, was sie für die Bewäl-
tigung ihrer Schwierigkeiten brauchen und 
noch nicht wissen, auch wenn es schon sehr 
lange bekannt ist.
3. Das Entwickeln von Können als weitere 
Teilaufgabe kann genauso wie das Vermit-
teln von Wissen für Jugendliche und Erwach-
sene wichtig sein. Es handelt sich dabei so-
wohl um Handfertigkeiten als auch um intel-
lektuelle Techniken. Bei Jugendlichen kom-
men dafür Schulformen verschiedener Art und 
(vor allem für Handfertigkeiten) praktische 
Lehre in Frage, für Erwachsene vor allem 
kürzere oder längere Kurse. Andere Formen 
der Erwachsenenbildung führen hier meist 
nicht zum Ziel, weil das Beherrschen von prak-
tischen und intellektuellen Techniken nur 
durch üben unter Anleitung und Aufsicht er-
worben werden kann.
4. Hilfe beim Lösen von Problemen und beim 
Trefien von Entscheidungen zu geben, ist das 
eigentliche Aufgabengebiet der Beratung. Es 
kommt nur für die Menschen in Frage, die in 
eigener Verantwortung Entscheidungen tref-
fen dürfen. Das gilt um so mehr, je höher ent-
wickelt und je freier das betreffende Wirt-
schaftssystem ist. Dort kann die Notwendig-
keit, immer wieder schwerwiegende Entschei-
dungen treffen zu müssen, sogar zu einer 
schweren Belastung für die Menschen wer-
den ); dann bedürfen sie dafür dringend 
einer Unterstützung durch Beratung.

11

5. Eine wesentliche, vielleicht die wichtigste 
Aufgabe im Bereich der intellektuellen Inve-

1 A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, 
Hamburg 1957, S. 39, stellt fest: „Der Mangel an 
stabilen Institutionen, die ja im Grunde vorge-
ormt und sozial eingewöhnte Entscheidungen sind, 
uberbeansprucht die Entschlußfähigkeit, aber auch 
He Entschlußwilligkeit des Menschen." Vgl. auch

■ Sachsse, Verstrickt in eine fremde Welt, Baden-
Baden, 1965, S. 107.

12) Vgl. E. Boesch, Erziehung und Kultur, Ratingen 
1964, S. 229: „Ausbildung allein hat noch keine 
wandelnde Kraft, sondern erst in Zusammenwirken 
mit geeigneten Motivationen".
13) Vgl. H. Albrecht, Zum heutigen Stand der Adap-
tionsforschung in den Vereinigten Staaten, Ham-
burg 1963, S. 234 ff.

stitionen ist es, die Menschen zu aktivem 
Handeln zu motivieren, ihre oft diffusen

\ Wunschvorstellungen in zweckgerichtetes 
Wollen umzumünzen. Dazu gehört nicht nur, 
daß man ihnen einleuchtende Gründe für eine 
neue Art des Handelns und dessen Richtung 
aufzeigt, sondern auch, daß man ihnen bei der 
Überwindung der hemmenden Krä
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fte hilft, die 
sich in ihnen selbst gegen eine solche Ände-
rung ihres Verhaltens entwickeln. Durch das 
Vermitteln von Wissen, das Entwickeln von 
Können und eine behutsame Unterstützung 
beim Treffen von Entscheidungen kann man 
sicher zur Entwicklung eines zielbewußt ge-
richteten Wollens und Handelns beitragen. 
Das allein wird aber in der Regel nicht aus-
reichen ),  um sicherzustellen, daß das neue 
Wissen und Können nun auch zielbewußt und 
wirklich eingesetzt wird.

Sehr oft handelt es sich zunächst darum, die 
Bereitschaft zum Erwerb von Wissen und Kön-
nen und zur Teilnahme an den entsprechenden 
Veranstaltungen zu wecken, und häufig müs-
sen die betreffenden Menschen erst dazu mo-
tiviert werden, Informationen zur Kenntnis 
zu nehmen, sie auf ihre eigene Situation zu 
beziehen usw. Hier muß dann das Motivieren 
allen anderen Bemühungen um geistige Förde-
rung vorangehen. Dafür gibt es — wenn auch 
auf anderer Ebene — aus der Bildungspro-
blematik unseres eigenen Landes treffende 
Beispiele.

Je nach Gegenstand und Bereich des erforder-
lichen Handelns und Wollens bedarf es einer 
mehr oder weniger starken Motivierung; die 
dahin gehenden Bemühungen werden um so 
wichtiger, aber auch schwieriger, je stärker die 
Motivation sein muß. Es wird deshalb um so 
größere Anstrengungen erfordern, je weniger 
sicht- und greifbar der Erfolg neuen Handelns 
ist und je größer die hemmenden Kräfte sind, 
die dem neuen Handeln subjektiv entgegen-
stehen bzw. sich beim Versuch einer neuen 
Art des Handelns entwickeln. Schon bei der 
„Acceptance of new practices", dem bevor-
zugten Untersuchungsobjekt der amerikani-
schen adaptions- und diffusions-Forschung 13 ), 
gibt es in dieser Hinsicht erhebliche Unter-
schiede.



So werden sich z. B. beim Ersetzen einer bis-
her verwendeten Getreidesorte durch eine 
neue, ertragrei
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chere Sorte nur wenige äußere 
und innere Widerstände zeigen; hier mag des-
halb die Einsicht in wirtschaftliche Vorteile 
als Motiv, wenn nicht genügen, so doch eine 
erhebliche Rolle spielen ).

Schon dem Benützen anderer Werkzeuge mit 
höherem Wirkungsgrad können hemmende 
Kräfte entgegenstehen, wie z. B. die Befürch-
tung, man könnte damit u. U. irgendwelche 
sozialen Normen verletzten. Läßt nun aber 
die Wirtschaftsstruktur sogar die Anwendung 
neuer Anbau- und Produktionsverfahren wün-
schenswert erscheinen, so kann das Verände-
rungen voraussetzen oder nach sich ziehen, 
die tief in das soziale Gefüge eingreifen, z. B. 
eine andere Aufgabenverteilung zwischen 
Männern und Frauen, Wegfall von Aufgaben, 
die dem Ausführenden einen bestimmten Sta-
tus verliehen hatten usw. 15 ). Es leuchtet ein, 
daß hier dem neuen Handeln ein viel tiefer 
greifender Wandel vorausgehen muß als beim 
Wechsel der angebauten Getreidesorten, und 
mehr noch, daß es sich dabei nicht um gra-
duelle Unterschiede handelt, sondern um et-
was dem Wesen nach anderes: Hier ergibt» 
sich aus der Konfrontierung mit den neuen 
Möglichkeiten des Handelns ein Konflikt, in 
dem der Mensch zwischen dem Verharren in 
vertrauten Normen des Handelns und dem 
Einschlagen des neuen Weges entscheiden und 
so eine neue Einstellung gewinnen muß. Diese 
Entscheidung wird um so schwerer, je enger 
die bisherige Art des Handelns mit dem Wert-
system der betreffenden Kultur verknüpft war.

Solche neue Einstellungen und die damit ver-
bundenen Änderungen der Verhaltensweisen 
müssen sich viele Menschen der Entwicklungs-
länder zu entscheidenden Grundfragen täg-
lichen Zusammenlebens und -arbeitens erwer-
ben, falls sie Wirtschaft und Gesellschaft so 
funktionsfähig und effizient machen wollen, 
daß sie ihnen den angestrebten Lebensstan-
dard liefern.
Eine solche Veränderung der Einstellungen ist 
Voraussetzung für den
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 Erwerb von Eigenschaf-
ten, die uns fast selbstverständlich erscheinen, 
weil sie eben unserem Wertsystem entspre-
chen ).
Weil nun gerade diese Eigenschaften und die 
ihnen zugrunde liegenden Einstellungen so 
eng mit der jeweiligen Kultur, ihrer Entwick-
lung und den hinter ihr stehenden Wertvor-
stellungen verbunden sind 17 ), geht das Er-
werben bzw. Vermitteln neuer Eig

18

enschaften 
und Einstellungen in diesem Bereich in der 
Regel nur zögernd und mit Schwierigkeiten 
vonstatten ). Diese Einstellungen, an die man 
hier rührt, sind größtenteils tief in den Men-
schen verankert und eng in ihr ganzes Leben, 
z. B. auch in ihre religiösen Vorstellungen, ver-
woben. Hier einzugreifen ist nicht ganz unbe-
denklich: wenn man nämlich das bisher gül-
tige Wertsystem, also den „Entwurf, das Da-
sein zu bewältigen" 19), fragwürdig macht, so 
heißt das, die Menschen der Leitlinien für ihr 
Handeln und der Wurzeln ihrer Existenz zu 
berauben 20 ). Mindestens muß man ihnen neue 

14) Vgl. das vielzitierte Beispiel der Einführung der 
Hybrid-Mais-Sorten in den USA. Hier hat die Dif-
fusions-Forschung recht erhebliche Differenzen in 
der Schnelligkeit des übernehmens von der Gruppe 
der „ Innovators" bis zur Gruppe der „laggards" 
festgestellt, für welche „differences in profitability" 
sicher keine genügend „strong explanatory varia-
ble“ sind. Wir haben unzählige Beispiele, auch 
aus den hochentwickelten Industrieländern, wo 
selbst einfach zu handhabende Betriebsmittel von 
verschiedenen Menschen verschieden früh und in 
verschiedenem Maße eingesetzt werden, obwohl 
der ökonomische Vorteil für alle gleich groß ist.
Vgl. dazu die zurückhaltende Art der Analyse von 
H. G. Barnett, Wer nimmt Neuerungen an und wer 
lehnt sie ab?, in: Soziologie der Entwicklungslän-
der, Köln/Berlin 1962, S. 72 ff.
15) Vgl. die Beispiele P. V. Blanckenburgs, Die so-
ziologische Analyse agrarökonomischer Phänomene 
in Entwicklungsländern, München 1966, S. 56, die 
ihn zu der Feststellung veranlassen: „Starke, die 
Gesamtentwicklung hemmende Kräfte gehen in den 
Agrargesellschaften gerade von den Sozialinstitu-
tionen aus.“

16) Vgl. H. Sachsse, a. a. O., S. 101: „Wir sind ge-
wohnt, in der Technik eine Art unhistorischen All-
gemeinwissens zu sehen, das jedem in gleicher 
Weise zugänglich ist, der nur ein Gehirn hat und 
es zu gebrauchen versteht. Hier begehen wir aber 
den Irrtum, Grundbegriffe, Grundhaltungen tech-
nischer Arbeit, die uns so in Fleisch und Blut 
stecken, daß sie in Lehrbüchern und Betriebsanwei-
sungen nicht mehr erwähnt werden, für allgemein 
anerkannt zu halten — den anderen sind sie kei-
neswegs verständlich.“
17) Vgl. H. Sachsse, a. a. O„ S. 35 ff.
18) Vgl. H. Sachsse, a. a. O„ S. 122; vgl. auch H 
v. Recum, a. a. O., S. 390: „Das Vertrautmachen der 
Menschen in den Entwicklungsländern gerade mit 
den .selbstverständlichen' Voraussetzungen indu-
striegesellschaftlichen Lebens ist eine der schwer-
sten Aufgaben ... Dazu sind Wandlungen in der 
traditionellen Wertestruktur der Entwicklungslän-
der ... wünschenswert und oft notwendig."
10) Vgl. H. Sachsse, a. a. O., S. 125.
20) Vgl. zur Problematik und Rechtfertigung eines
solchen Eingreifens u. a.: Von Blanckenburg, a.a.0 
S. 58 ff. Er vertritt die Auffassung, es sei in jedem
Fall zu erwägen, ob nicht der durch aktive Ein-
flußnahme angerichtete Schaden größer sei als der 
Nachteil, der aus unverändertem Fortwirken der
sozialen Institution erwachsen könnte; bestimmte



Werteinsichten vermitteln; noch besser ist es, 
wenn es gelingt, das alte mit dem neuen Wert-
system organisch zu verbinden, d. h. eine 
mehr als nur äußerliche Akkulturation21 ) an-
zustreben.

25) Ders., a. a. O„ S. 180 ff.
26) K. Lewin, Die Lösung sozialer Konflikte, Bad 
Nauheim 1953, S. 106 ff.

Die Bedeutung der sozialen Normen für das 
Verhalten und für die Änderung des Verhal-
tens ist Gegenstand vieler Untersuchungen 
und Darstellungen. Auch auf die Tatsache, daß 
im Zuge des Kulturwandels und der wirtschaft-
lich-technischen Entwicklung viele solcher 
Normen sich auflösen oder ihre Geltung ver-
lieren, ist häufig hingewiesen worden. Kaum 
irgendwo aber findet man Überlegungen zu 
der Frage, wie man zur Bildung neuer Nor-
men beitragen kann.
Wenn man die von Gehlen22 ) betonte Ent-
lastungsfunktion sozialer Normen beja

23
ht und 

der Auffassung von Lorenz ) zustimmt, daß 
die technische Entwicklung und die Bevölke-
rungsexplosion der Entstehung vernünftiger 
sozialer Normen ständig davonläuft, so müßte 
man dieser Frage größte Aufmerksamkeit wid-
men.
Es kann Behrendt 24) nur beigepflichtet wer-
den, wenn er ausführt, daß sich Menschen im, 
Wandel von Statik und Dynamik nur dann 
tatkräftig für Neuerungen einsetzen, wenn sie 
diese als Erzeugnisse ihres eigenen Denkens 
und ihrer eigenen Beschlüsse und als Mittel 
zur Verbesserung ihres eigenen Milieus be-
trachten, denn es gilt die uralte Erfahrung, 
daß Menschen nur dasjenige als für sie wirk-
lich verpflichtend betrachten und in der Pra-

Bereiche jedoch, z. B. mit der Religion verknüpfte 
Wertinhalte, sollen „ganz tabu für eine soziotech-
nischen Ansatz bleiben". Für die beiden anschlie-
ßend aufgeführten Beispiele vertritt dann v. Blank-
kenburg allerdings den Standpunkt, „daß ein Ein-
griff in den Sozialprozeß von außen am Platze 
sei“.
Vgl. auch R. F. Behrendt, Soziale Strategie, a. a. O., 
S. 79 ff.
2 Vgl. R. F. Behrendt, Autonome und plurale Ent-
wiclungsstrategie, in: Offene Welt, Köln 1965, 

S. 391 ff.; vgl. auch W. E. Moore, Die Wirkung 
der fremden Kultur, in: Soziologie der Entwick-
lungsländer, Köln/Berlin 1962, S. 119 ff.
’) Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Frankfurt/M 
1964, S. 42 ff.
) Lorenz, Stammes- und kulturgeschichtliche Ri-

tenbildung, in: Heft 1 der Max-Planck-Gesellschaft 
1966, S. 28 ff.
" Behrendt, Soziale Strategie, a. a. O., S. 545 ff. 

xis ausführen, womit sie ihre eigenen Inter-
essen, ihre eigenen Ideale und ihre eigene 
Tätigkeit direkt verknüpfen können. So müs-
sen exogene Beispiele als besser, im Vergleich 
mit dem Eigenen, Bestehenden bewertet wer-
den, sodann müssen sie als nachvollziehbar 
erkannt werden, d. h. der hier beobachtete 
Kulturunterschied muß als überbrückbar auf-
gefaßt werden und das Risiko darf nicht als 
prohibitiv, sondern muß als „kalkulierbares 
Risiko" betrachtet werden25).
Das ist häufig nur zu erreichen durch den Ein-
fluß und das Beispiel der Personen, die in den 
jeweiligen lokalen Gruppen das größte Pre-
stige genießen. Schon Lewin 26) stellte fest, daß 
die Anerkennung des neuen Systems von Wer-
ten und Ansichten sich gewöhnlich nicht stück-
weise zustande bringen läßt. Indem der Be-
treffende in die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
einwillige, willige er auch in das System der 
Werte und Ansichten ein.
Gelingt es, die Prestigepersonen der jeweili-
gen Gruppen miteinzubeziehen, dann kann 
man hoffen, daß sich aus diesem Lehr- und 
Lernprozeß langsam neue Verhaltensnormen 
heranbilden, die den Erfordernissen der Ent-
wicklung adäquat sind. Damit wäre dann ein 
sehr wichtiger Punkt erreicht; dann brauchte 
nämlich nicht mehr jeder allein die inneren 
und äußeren Widerstände für neues Sich-Ver-
halten zu überwinden, sondern er würde sich 
damit in der Geborgenheit des von seiner Ge-
sellschaft Akzeptierten befinden.
Was hier not tut, geht also weit über eine „dis-
semination of knowledge“ hinaus, es erfordert 
eine sehr eingehende Analyse der Situation, 
eine sorgfältige Planung des angestrebten 
Wandlungsprozesses und eine umfassende 
Vorbereitung der damit betrauten Personen. 
Gelingt es aber auf diese Weise, die notwen-
dige neue Einstellung in einer Anzahl von 
Menschen zu verankern, so ergibt sich daraus 
die Motivation zu allgemeiner Aktivität und 
adäquaten zielstrebigem Handeln in der je-
weils aktuellen Situation, und der Erfolg sol-
chen Handelns trägt dazu bei, die neue Einstel-
lung auch auf andere Menschen zu übertragen. 
„Attitudes ... tend to reproduce themselves.“



II.

Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Einsatzes 
deutscher Fachkräfte27 ) kommt den hier be-
schriebenen Aufgaben der Entwicklungshilfe 
ganz verschiedene Bedeutung zu. Solche Ein-
satzprojekte sollen in einer — wenn auch nicht 
all zu eng begrenzten — Zeit zum Abschluß 
bzw. zu einem greifbaren Ergebnis führen. Sie 
können deshalb nur solche Arten intellektuel-
ler Investitionen zum Inhalt haben, die in der 
für das Projekt vorgesehenen Zeitspanne et-
was zum gelingen beitragen können.

27) Die auf dem Abkommen über wirtschaftliche 
und technische Zusammenarbeit basierende Pro-
jektvereinbarung hat in der Regel eine Laufzeit 
von 5—10 Jahren. Die Dienstverträge der Fach-
kräfte sind gewöhnlich auf zwei Jahre mit der 
Möglichkeit der Verlängerung abgeschlossen (Tech-
nisches Förderungsprogramm der Bundesrepublik 
Deutschland für Entwicklungsländer.)
28) Damit ist natürlich die Frage der Allgemeinbil-
dung Jugendlicher als Gegenstand besonderer Pro-
gramme nicht berührt.

29) Rundfunksendungen haben sich deshalb nur dort 
als wirksam erwiesen, wo man die Diskussion und 
die Anwendung des Gehörten in irgendeiner Form 
organisierte, wie z. B. in Indien in Form des Ra 
dio-Farm-Forums oder das Entwicklungshilfepro-
jekt des Deutschen Volkshochschulverbandes in 
Verbindung mit dem ICECU in Costa Rica. Hier 
ist aber die durch die Massenmedien verbreitete 
Information nur einer der Bestandteile einer Me-
thode, die sich auf Erkenntnisse der Gruppendyna-
mik stützt.

Die an Jugendliche in der Schule vermittelte 
Allgemeinbildung entspricht diesen Forderun-
gen nur sehr bedingt. Das hier vermittelte 
Wissen und die hier erworbenen Kulturtech-
niken des Lesens, Schreibens, Rechnens usw. 
werden meist zu spät wirksam, als daß sie 
noch zum Tragen kommen. Es gibt aber eine 
ganze Reihe von Fertigkeiten, die von Ju-
gendlichen sehr bald angewandt und so min-
destens für längerfristige Projekte nützlich 
werden können. Im Rahmen solcher Projekte 
müssen bei einer auf Jugendliche ausgerichte-
ten Ausbildungsarbeit Lehr- und Ubungsge-
genstände im Vordergrund stehen28 ). Wo es 
sich ferner um sehr langfristige Projekte zur 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur handelt, 
in denen auch die Folgemaßnahmen einge-
plant sind, müßte auch die Grundausbildung 
der jungen Generation in die Planung einbe-
zogen werden als Voraussetzung für die sinn-
volle Nutzung und Weiterentwicklung der 
durch das Projekt geschaffenen neuen Bedin-
gungen. Auch das Entwickeln wirksamerer 
Produktionsverfahren, besserer Produktions-
mittel und neuer Erkenntnisse dauert in der 
Regel zu lange, als daß man solche Aufgaben 
in die Projekte einplanen könnte, das heißt 
natürlich nicht, daß Forschung ausgeschlossen 
bleiben müsse. Ganz im Gegenteil: Bestimmte 
Aufgaben, die nur mit wissenschaftlicher Hal-
tung und Methodik erfüllt werden können, 
sind bei allen Projekten unentbehrlich.

Im allgemeinen wird sich die zu leistende in-
tellektuelle Investition auf die Erwachsenen 
richten müssen, die in die Projekte einbezogen 
sind und darin mitarbeiten sollen. Dabei werden 
die Aufgaben „Vermitteln von Wissen“ und 
„Entwickeln von Können" im Vordergrund 
stehen müssen. Auf welche Gegenstände sich 
das beziehen sollte, darüber läßt sich generell 
nur aussagen, daß es sich so direkt wie mög-
lich auf die unmittelbaren, subjektiven Be-
dürfnisse der betreffenden Menschen und auf 
die konkrete Situation beziehen sollte. Mit 
einiger Skepsis muß man dabei wohl der bis-
weilen geäußerten Forderung begegnen, daß 
neben Kenntnissen über neue Produktionsmit-
tel und -verfahren auch das Wissen um öko-
nomisches Handeln und Verhalten vermittelt 
werden soll. Auch den Landwirten und Arbei-
tern in den hochentwickelten Ländern fällt es 
schwer, sich das Maß an Einsicht in die Wir-
kungsweise der einzelnen Produktionsverfah-
ren zu erwerben und in die ökonomischen 
Konsequenzen der Veränderung von Faktor-
kombinationen, das zum selbständigen Tref-
fen richtiger Entscheidungen in diesen Berei-
chen notwendig ist. Es ist deshalb fraglich, ob 
es sinnvoll ist, damit vertraut machen zu wol-
len „how best to combine factor inputs".

Ebenso ist reine Information, gerade auch 
nach den Erfahrungen in unserem eigenen 
Lande, als negativ zu beurteilen. Abgesehen 
davon, daß in Ländern mit einem hohen An-
teil von Analphabeten die Information fast 
ganz auf das Radio und die persönliche Infor-
mation beschränkt ist, kann man in den Ent-
wicklungsländern wohl eher mit einem gerin-
geren Erfolg reiner Information rechnen als 
bei uns29 ); denn dort unterscheiden sich die 
neuen Produktionsmittel und -verfahren meist 
viel stärker von den bisher verwendeten als 
bei uns; die Menschen werden sich von dies-
bezüglichen Informationen also noch weit we-
niger betroffen fühlen als bei uns — es sei 
denn, der Inhalt der Information wird sehr



deutlich als Mittel zur Befriedigung eines 
stark empfundenen Bedürfnisses erkannt.

Notwendig ist hier vielmehr eine Art der Ein-
wirkung, bei der den Menschen das Neue 
deutlich erkennbar wird als etwas, was in 
irgendeiner Weise zur Verbesserung ihrer Si-
tuation beitragen kann. Es muß ihnen dazu 
konkret und greifbar genug nahegebracht und 
in Beziehung zu ihrer Situation gesetzt wer-
den. Es darf sich auch nicht um eine oberfläch-
liche und sporadische Einwirkung handeln, 
vielmehr müssen Intensität und Dauer der Ein-
wirkung wie bei der Werbung oberhalb eines 
bestimmten Schwellenwertes liegen. Von breit 
gestreuter Arbeit, von der Vermittlung ab-
strakten Wissensstoffes, von einmaligen Ak-
tionen ist also in der Regel nichts zu erwarten; 
die darauf gerichteten Bemühungen müssen 
als nutzlos vertan angesehen werden. Not-
wendig ist vielmehr die geduldige Arbeit mit 
sorgfältig ausgewählten und für eine längere 
Zusammenarbeit gewonnenen Gruppen von 
Menschen ähnlicher Situation. Die bei dieser 
Art der Einwirkung angewandte Methodik 
muß stets sorgfältig der jeweiligen Situation 
angepaßt sein. In der Regel wird daher die 
Demonstration, die Arbeit an und mit den be-
treffenden Objekt selbst, im Mittelpunkt ste-
hen müssen. So weit wie möglich sollte daher 
angestrebt werden, daß die Menschen Gele-
genheit zum Selbst-Tun bekommen; soweit 
mit der Neuerung neue Arbeitsverfahren ver-
bunden sind, muß dabei das schon erwähnte 
intensive üben des Neuen erreicht, werden.

All das muß in einer — von den angesproche-
nen Menschen aus gesehen — vergleichbaren 
Umgebung erfolgen, also z. B. auf Feldern mit 
einer Größe und Qualität, wie sie sie selbst 
haben oder wie sie für sie erreichbar sind. 
Große Musterbetriebe oder Musterfarmen sind 
dafür völlig ungeeignet.

Wenn für die Förderung der in die Projekte 
einbezogenen Menschen das Beispiel der Pre-
stigepersonen ihrer jeweiligen Gruppen Be-
deutung erlangen soll, dann muß die Entwick-
lungshilfe sich zuerst diesen Prestigepersonen 
zuwenden. Sie für das Vorangehen zu gewin-
nen, wird häufig gar nicht leicht sein, vor 
allem dann, wenn sie nicht nur in produktions-
technischen Fragen, sondern im Ändern ihrer 
Verhalte
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nsweisen vorangehen sollen. Prestige-
personen sind durchaus nicht immer neue-
rungssüchtig ); viele von ihnen verdanken 
ihr Prestige gerade dem eisernen Festhalten 
am Althergebrachten. Es sind meist nicht die 
jüngsten; das Alter hat sie eigensinnig und 
das Prestige hat sie selbstbewußt gemacht. 
Aber sie überragen ihre Dorfgenossen in der 
Regel an Intelligenz — und wenn es nur das 
ist, was wir „Bauernschläue" nennen. Sie wer-
den deshalb einzusehen vermögen, daß sie bei 
der Unaufhaltsamkeit des Wandels sich ihre 
Prestigepositionen nur erhalten können, wenn 
sie sich selbst an die Spitze des Fortschritts 
setzen. Sie fühlen lassen, daß man ihnen dabei 
helfen will, wird das beste Hilfsmittel beim 
Bemühen um die aktive Mitarbeit der Pre-
stigepersonen sein.

III.

Nun besteht aber kein Zweifel, daß ein noch 
50 gut vorbereitetes Projekt, noch so ausgeklü-
gelte Methoden erfahrener Fachkräfte abhän-
gig sind von den lokalen Gegebenheiten, die 
dem Fortschritt des Projekts förderlich oder 
hinderlich sein können, evtl, auch das ganze 
Projekt scheitern lassen. Es ist leicht, mehr 
oder weniger gut begründete Hindernisse zu 
beschwören: ein Land, das zu arm an natür-
lichen Hilfsmitteln ist, um eine Entwicklung 
zu erlauben; eine zu apathische Bevölkerung, 
um sozialen Wandlungen zugänglich zu sein; 
eine Gemeinschaft, die durch innerparteiliche 
Streitigkeiten und Konflikte so zerrissen ist, 
daß sie nicht mehr Zusammenarbeiten kann; 

oder eine Grundeinstellung von Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung.

Ausgehend von George M. Foster erschien 
eine Erhebung angebracht310), anhand von 10 
vorgegebenen Fragen die Akten un
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d Berichte 
von 250 repräsentativ ausgewählten deut-
schen Fachkräften )  nach Antworten zu durch-

30) Vgl. H. G. Barnett, a. a. O., S. 111 ff.
31) George M. Foster, Traditional Culture and tha 
Impact of Technological Change, New York 1962, 
Kap. 5—7.
32) Die Erhebung wurde 1965 beb Fachkräften des 
Technischen Förderungsprogramms der Bundes-
republik Deutschland für Entwicklungsländer (sog. 
Gawi-Fachkräfte) durchgeführt. Bis auf 3 °/o ent-



forschen, welche die größten Hindernisse 
seien, die auf sozialpsychologischem, soziolo-
gischem und ökonomischem Gebiet dem sozia-
len Wandlungsprozeß im Projekt entgegenste-
hen. Natürlich war es nicht immer leicht, die 
Berichte der Fachkräfte den entsprechenden 
Antwortkategorien zuzuordnen. Bei aller Ob-
jektivität in der Interpretation ließen sich Feh-

spricht die Berufsqualifikation und die Länderauf-
teilung der Zusammensetzung aller Gawi-Mitar-
beiter. Diese Fehlerquelle ergibt sich dadurch, daß 
junge Fachkräfte und reine Untersuchungsdienste, 
die keinen Kontakt zur Bevölkerung hatten, be-
wußt nicht erfaßt wurden. Keiner der erfaßten 
Fachkräfte war weniger als ein Jahr an dem Unter-
suchungsprojekt tätig.
Diese nebenbei privat durchgeführte Erhebung 
will keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit er-
heben; ihr Zweck bestand darin, gewonnene Er-
fahrung" sichtbar zu machen, die m. W. auch heute 
noch weitgehend verlorengeht. 

lerquellen dadurch nicht vermeiden, daß ver-
schiedene Berichte in zeitlicher Nachfolge aus-
gewertet werden mußten, die sich über zwei 
Jahre und mehr hinzogen und in denen auch 
ein Wechsel im Standpunkt der Beantwortung 
vorgenommen wurde. Doch in keinem der 28 
Fälle, in denen ein Wechsel festgestellt wurde 
war eine Schwankung von einem Extrem in 
das andere feststellbar. Um hier Doppelzäh-
lungen auszuschalten, wurde der letzte Stand-
punkt als maßgebend angenommen, da anzu-
nehmen war, daß die Länge des Aufenthaltes 
am Projekt eine bessere Einsicht gewährt 
habe.
Etwa ein Drittel bis die Hälfte aller Fachkräfte 
in jedem Länderreferat betrachten solche 
Faktoren wie traditionelle Praktiken und we-
nig Ausbildung als die größten Barrieren eines 
sozialen Wandlungsprozesses.



Die Ansicht der Fachkräfte zu den Gegnern 
des sozialen Wandels spiegelt sich in der 
folgenden Tabelle wider:

Die Aufteilung dieser Tabelle nach Länderre-
feraten zeigt erstaulidierweise keine wesent-
lichen Abweichungen innerhalb der einzelnen 
Regionen.
Die hohe Zahl von 69 Fachkräften, von denen 
aus den Berichten keine Auskunft zu erhalten 
war, war Veranlassung, in persönlichen Ge-
spärchen diese Frage (vgl. Tabelle auf S. 36) 
beiläufig anzuschneiden. Aus den Aufzeich-
nungen von 11 solcher Gespräche mit Fach-
kräften aus dem Länderreferat Fern-Ost ergibt 
sich etwa folgendes Bild, wie es einer der 
Fachkräfte zusammenfaßt: „Das ist mir zu ris-
kant, in unserem Projekt sind die Lehrer und 
offiziellen Amtspersonen (local government 
officials) nicht gerade progressiv — und wenn 
sie irgendwelche Führungsrollen übernehmen, 
dann haben sie entweder keine Zeit dafür oder 
nicht das geringste Verständnis. Die Ämter-
kumulation ist keine Erfindung, die die Deut-
schen für sich allein gepachtet haben.“
Teilt man diese Tabelle (auf S. 36) nach Län-
derreferaten auf, so ergibt sich das keines-
wegs erstaunliche Ergebnis, daß die Experten 
in Lateinamerika sich mehr als anderswo der 
einheimischen (katholischen) Priester und 
Würdenträger, der Jugend und der progressiv 
(gewöhnlich linksoppositionell) geltenden Per-



sonen als Mittler bedienen. Für das Länder-
referat Mittel-Ost gelten örtliche Amtsperso-
nen als die besten und Missionare als weniger 
gute Vermittler; in Fern-Ost gelten Jugend 
und Missionare weniger als in Afrika.

Es ist immerhin erstaunlich, daß ein Mediziner 
aus Lateinamerika in einem offiziellen Bericht 
zugibt, daß er sich der Vermittlung einer „wei-
sen Frau" bedient, obschon die anderen Ge-
sundheitsexperten sich dieser Äußerung ge-
flissentlich enthalten. Aus inoffiziellen Gesprä-
chen ist aber ersichtlich, daß deren Rolle zu-
mindest in Afrika unterrepräsentiert scheint, 
ebenso wie für Fern-Ost (speziell Indien) die 
Rolle der Sadhus (einheimischer Wanderpredi-
ger).

Trotz des Einsatzes von Vermittlern bedarf es 
großer Uberredungs- und Uberzeugungskunst, 
die einheimische Bevölkerung dazu zu bewe-
gen, gewisse Gewonheiten und Verhaltens-
weisen zu ändern. Auch hier bedienen sich die 
Fachkräfte bestimmter Verfahren, die in der 
Tabelle auf Seite 37 zusammengefaßt und ent-
sprechend ihrer Wertigkeit gemischt mit ande-
ren Verfahren angewendet werden.

Wie aus den Berichten ersichtlich, kommen die 
hier genannten Hauptverfahren in der Praxis 

nicht ganz rein vor, obgleich das eine Ver-
fahren mehr als das andere geschätzt wird.

Auffällig aber ist in den Berichten von 145 
Fachkräften das Verschweigen dieser Me-
thoden, was teilweise dadurch erklärt werden 
kann, daß diese Arbeit doch häufig den ein-
heimischen Counterparts überlassen wird, die 
der Landessprache weit besser mächtig sind 
als in der Regel die deutschen Fachkräfte. Es 
scheint nicht ganz ausgeschlossen, daß durch 
diese Arbeitsteilung Hoffnungen geweckt wer-
den, die das Projekt nicht erfüllen kann. Lei-
der gehen die Berichte der Counterparts in der 
Regel an die einheimischen Regierungen und 
sind daher einer Erhebung nicht zugänglich.

Angesichts dieser Tabellen bekommen ge-
wisse theoretische Überlegungen und einge-
bildete Hindernisse in unseren aufgetürmten 
Bergen von Schwierigkeiten bei der Einleitung 
eines sozialen Wandlungsprozesses Konturen. 
Die aufgebauschten Probleme, wie Angst und 
Argwohn gegen Fremde und Fremdes, das 
Fehlen von Zusammenarbeit und geeigneten 
Führern, das Fehlen des physikalisch und öko-
nomisch Notwendigen, innerparteiliche Kon-
flikte, Pessimismus und sogar Apathie, gewin-
nen zweitrangige Bedeutung. Das besagt nicht,



daß sie unwichtige Faktoren seien oder die Ex-
perten sie nicht beachten. Aber die Schwierig-
keiten kommen nach Ansicht der Fachkräfte 
mehr von den traditionellen Praktiken und 
der fehlenden Bildung und Ausbildung, als es 
viele Theoretiker der deutschen Entwicklungs-
hilfe wahrhaben möchten33 ).

33) Ein Blick in die zahlreichen Gutachten beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit beweist fast immer, daß diesen beiden Fak-
toren nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
die ihnen nach Ansicht der Praktiker der Entwick-
lungshilfe gebührt.

Andererseits geben diese Faktoren dem Ent-
wicklungsprojekt das Profil, und sie können 
nicht so leicht beseitigt oder geändert werden 
wie einzelne Projektmethoden oder Taktiken. 

Nichtsdestoweniger mag es Wege geben, diese 
Faktoren anzugreifeh, sie zu isolieren oder 
zu umgehen; dennoch bleiben sie gewichtige 
Größen, die bei allen Projektangelegenheiten 
bedacht sein wollen, wenn auch nur ein Teil-
erfolg im sozialen Wandlungsprozeß erzielt 
werden soll.

Dabei sollte den Erfahrungen der Experten, 
wie sie einzelne örtliche Hindernisse überwun-
den haben, wesentlich mehr Bedeutung zukom-
men. Vielleicht läßt sich aus der Summe dieser 
Erfahrungen eine Strategie der Einführung 
sozialer Wandlungsprozesse entwickeln und 
als Nebenerfolg ließe sich dann vielleicht über 
den vieldimensionalen Begriff „Aufgaben der 
Entwicklungshilfe" wesentlich mehr aussagen.



Felix von Cube: Schule zwischen Gott und Marx. Konfessionelle Lernziele in 
einer pluralistischen Gesellschaft

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 25/74, S. 3—14

Die Schule steht heute vor einem fundamentalen Problem, das in seinem Ausmaß und 
in seiner Bedeutung ». E. weder erkannt noch gelöst ist: dem Problem, daß die ver-
schiedenen politischen und konfessionellen Gruppen unserer pluralistischen Gesellschaft 
ihre Ziele an der Schule verbindlich machen wollen.

Vor wenigen Jahren noch wurden die Lernziele an der Schule kaum beachtet; sie fügten 
sich in eine relativ stabile und konservative Interpretation von Demokratie und Erzie-
hung ein.

Heute bildeh die politischen und konfessionellen Gruppen ein breites Spektrum zwi-
schen links und rechts. Sie stehen in politischer Konkurrenz und in politischem Kampf. 
In diesen Kampf wird die Schule heute einbezogen: Parteien, Verbände, weltanschau-
liche Gruppen aller Art versuchen, ihre speziellen Ziele in der Schule verbindlich zu 
machen, um so die Schüler von vornherein auf ihre Seite zu ziehen. Damit steht die 
Schule — grob gesagt — zwischen Gott und Marx.

Nun kann der Lernzielstreit weder machtpolitisch noch wissenschaftlich gelöst werden: 
machtpolitisch deswegen nicht, weil ein Lernzielprivileg einer bestimmten politischen 
oder konfessionellen Gruppe dem Pluralismus unserer Gesellschaft widerspräche (insbe-
sondere im Hinblick auf die unmündigen Schüler), wissenschaftlich deswegen nicht, weil 
die Wissenschaft nur gegebene Zusammenhänge untersuchen, aber keine Ziele setzen 
kann. (Leider ist dieser Sachverhalt noch immer nicht von allen Politikern und Pädago-
gen zur Kenntnis genommen worden.)

Eine dauerhafte Regelung des Lernzielstreites ist somit nicht auf inhaltlichen, sondern 
nur auf einer (vielgeschmähten) formal-demokratischen Basis möglich. Mein Vorschlag 
besteht darin, als affektive Lernziele nur die im Grundgesetz verankerten Werte in der 
Schule verbindlich zu machen. Alle anderen Vorstellungen, die vom Grundgesetz her 
nur zugelassen sind (z.B. religiöse oder marxistische), dürfen nur im kognitiven Bereich 
obligatorisch sein. Als affektive Lernziele sollten sie indessen angeboten werden. Die 
Entscheidung darüber, welche Lernziele dem verbindlichen bzw. dem zugelassenen 
affektiven Bereich angehören, liegt letztlich beim Verfassungsgericht.
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Wolfgang Küper: Bildung und Wissenschaft in der Entwicklungspolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 25/74 S. 15—26

Bildung und Wissenschaft in den Entwicklungsländern befinden sich in einem desolaten 
Zustand. Dieser wird eingangs sowohl in Hinblick auf seine qualitativen wie quantitativen 
Dimensionen im einzelnen beschrieben. Davon ausgehend werden Ziele und Beitrag von 
Bildung und Wissenschaft zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Entwick-
lungsländern angesprochen. Dabei wird zusammenfassend festgestellt, daß Bildungs-
systeme auf all ihren Stufen wirksame Beiträge zur wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung leisten können, daß es beim Auf- und Ausbau von Bildungssystemen in Ent-
wicklungsländern keine klaren Alternativen von quantitativen und qualitativen Maßnah-
men geben kann und daß gerade in den Entwicklungsländern Bildung ein lebenslanger 
Prozeß sein muß.

In der internationalen Diskussion über die Bildungs- und Wissenschaftshilfe werden eine 
Fülle von Vorschlägen für die Förderung von Bildungssystemen in den Entwicklungslän-
dern gemacht. Sie lassen sich in der Betonung qualitativer Dimensionen (gegenüber der 
in der Vergangenheit angestrebten quantitativen Erweiterung), der Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei der Findung eigener Lösungen ihrer Bildungsprobleme sowie 
einem verstärkten Bezug der Bildungsinhalte und -Organisation auf die Probleme der 
Entwicklung zusammenfassen.

Die deutsche Bildungs- und Wissenschaftshilfe versucht, sich diesen internationalen Vor-
schlägen entsprechend zu verhalten. Noch liegt ihr Schwerpunkt nahezu ausschließlich im 
Bereich des höheren Erziehungswesens. Nach der entwicklungspolitischen Konzeption 
und dem Grundsatzprogramm der Bildungs- und Wissenschaftshilfe der Bundesregierung 
soll der allgemeinbildende Bereich wesentlich stärker berücksichtigt werden. In der Wis-
senschaftshilfe soll mehr Wert auf die Förderung von wissenschaftlichen Instituten bzw. 
wissenschaftlichen Diensten und Einrichtungen mit unmittelbarer entwicklungspolftischer 
Bedeutung gelegt werden. Noch entspricht die Praxis der deutschen Bildungs- und Wissen-
schaftshilfe nicht den Prinzipien und Schwerpunkten des Regierungsprogramms. Basierend 
auf neueren organisatorischen Voraussetzungen versucht sie aber derzeit verstärkt, den 
Entwicklungsländern eine Hilfestellung bei der Stärkung ihres Reformwillens sowie bei 
der Förderung ihrer Selbständigkeit in den Bereichen von Bildung und Wissenschaft zu 
geben.

Carl Joseph Schulte: Zum Begriff „Aufgaben der Entwicklungshilfe"

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 25/74, S. 27—37

An zahlreichen Stellen bundesdeutscher Gesetze stößt man auf die Begriffe „Aufgaben 
der Entwicklungshilfe" oder „förderungswürdige Entwicklungshilfe", ohne daß näher 
erläutert wird, was unter diesen vieldimensionalen Begriffen zu verstehen ist.

Ausgehend von dem seit einigen Jahren in Gebrauch befindlichen Begriff der „intellek-
tuellen Investition" bzw. der „geistigen Förderung" wird versucht, diesen im Gegensatz 
zur materiellen Investition sehr vernachlässigten Teilaspekt der Entwicklungshilfe in seine 
Einzelfunktionen zu zerlegen. Dabei ergeben sich folgende Teilaufgaben: wirksamere 
Produktionsverfahren, bessere Produktionsmittel und ganz allgemein neue Erkenntnisse 
zu entwickeln; Vermitteln von Wissen und Entwickeln von Können; Hilfe beim Lösen 
von Problemen und beim Treffen von Entscheidungen zu geben; Menschen zum Handeln 
zu bewegen.

Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Einsatzes deutscher Fachkräfte der Entwicklungs-
hilfe kommt den einzelnen Teilaufgaben ganz verschiedene Bedeutung zu. Dabei sollte 
wesentlich mehr als bisher auf die Erfahrungen dieser Fachkräfte beim Einleiten 
eines sozialen Wandlungsprozesses zurückgegriffen werden; vielleicht ließe sich dann 
auch aus der Summe dieser Erfahrungen eine effektivere Strategie der Entwicklungshilfe 
sowie eine Konkretisierung des Begriffs „Aufgaben der Entwicklungshilfe" ableiten.
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